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Beilage 186/1958 zum kurzschrUtuchen Bericht des. Q.lS. Laudta.gell. XVIII. Gesetr.gebun9Ilpetlode. I

Bericht>des Ausschusses' f,ür öffentliche Wohlfahrt
betreUend das' Gesetz, womit die Angelegenheiten der-Heil- und Pilegeanstalten im
Lande Oberösterreich geregelt werden (0. ö: Krankenanstaltengesetz - O. ö. KAO.).

(L - 127/2 - XVIlI)

, Das Bundesg~se~z vom "18. Dezember 1956" über
Krankenanstal ten (Krankenanstaltengesetz - KAG.)
wurde im Bundesgesetzblatt Nr. 1/1957 verlautbart.
Dieses Gesetz regelt in seinem ersten Teil grund-
sätzliche" Besti~mungen, die das Krankenanstalten-
wesen betreffen, und in seinem zweiten Teil An-
gelegenheiten, die nach Art. 10 B-VG. 19'29 in die
KompeteJ.lz des Bundes sowohl in 'Gesetzgebung als
in Vollzieh!J,ng fallen. Nunmehr hat das Land die
grundsätzlichen Bestimmungen über das Kranken-
anstaltenwesen zur Ausführung zu bringen, yvobei
zu_erwähnen ist, daß der. erwähnte erste Teil des
Krankenanstaltengesetzes nur bezüglich eines Teiles
der gesamten Materie Grundsätze aufstellt, während
ein anderer Teil, nämlich die Beziehungen zwischen
den Trägen' der Sozialversicherung und der Kran~
kenanstaliel). teilweise 's&on durch die grundsatz- ~
gesetzlichen ,Bestimmungen des ASVG. geregelt
wurden. Ferner sind in' das Ausführungsgesetz als
sachlich hie~her, gehörend die Ausführungsbestim-
mungen' zu den 'Grundsatzbestimmungen des § 99
Abs. 4 GSPVG. und des- § 81 Abs. 4 LZVG. 'aufzu-
nehmen.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs' ist
folgendes zu bemerken:

tungen unterliegen den Bestimmungen des Kranken-
anstaltengesetzes.

Zu § 2:
~

In näherer Ausführung zur allgemeinen Begriffs-
umschreibung'des § 1 Abs. 1 bringt §'2 eine Aufzäh-
lung best.immter Krankenanstaltentypen, für die je-
denfalls die Begriffsmerkmale des § 1 Abs. 1. ge-

. geben sind. Darüber hinaus sind aber auch andere
Typen von Krankenanstalten denkbar. Andere als
die im § 2 aufgezählten Betriebsformen müssen aber
erst daraufhin untersucht werden,' ob 'für sie die all-
gemeinen Merkmale des § 1 Abs. 1 zutreffen und ob
sie, nicht unter die Ausnahmebestimmung 'des § 1
Abs, '2 fallen.

Zu deu .§§-3 und 4:

Aus Grp.nden ~er Sicherung einer Planung auf
dem Gebiete des Krankenanstaltenwesens wird nicht
nur e!n Bewilligungsverfahren für den Betrieb, son~ -
dern vorher noch ein solches für die in Aussicht ge-
nommene Errichtung einer Krankenanstält vorge-
sehen. Gerade auJ dem Gebiete des Krankenanst~al~
·tenwesens ist es erforderlich, überflüssige oder un-
zweckmäßige Krankenhausbauten zu verhinderp.
und nur der Errichtung solcher Krankenanstalten die
Zustimmung zu erteilen, die im Rahmen einer v,on
einem Land oder mehreren Ländern in Aussicht zu
nehmenden Pltl:nullg dell s(ll1itär~n, technischenu·Il.d

rauch--w"irtSchaftlichen Grundsätzen~'~~tsprechen:-bie-
in den gegenständlichen Bestimmungen enthaltenen
Grundsätze stellen das Minimum' dessen dar, was
im gegebenen Zusammenhange zu fordern ist.

Der Inhalt des § 3 Abs. 4 trägt den Vorschriften
des § 23 Abs. 6 ASVG. RechnuI}g. Damit wird im
Krankenanstaltengesetz ausgesprochen, daß die
Träger der Sozialversicherung berechtigt'sind, ohne
Errichtungsbewilligung Krankenanstalten betreiben
zu können, ~enn die sanitätspolizeilichen, organ~sa~
torischen und hchlichen Voraussetzungen erfüllt
sind. Nur für dier,ieuerrichtung von Ambulatorien
ist auch die Bedarfsprüfung im Zusammenhang mit
der-Errichti.mgsbewilligung vorgesehen.

';
Zu § I:

Die bisher geltenden VorschrÜten -ermangelten
einer allgemeinen Begriffsbestimmung dessen,' was
unter einer Heil- und Pflegeanstalt bezw. einer

""""Krankenanstaltzu'verstehen'ist Bei ·Festle-gun-g-der
.Definition mußte Siuf die möglid1en Arten von
Krankenanstalten Bedacht genommen, werden, so'
vor allem nicht nur auf die Anstalten, die bisher als
Krankenan'i?talten angesprochen wurden, sondern
z, B. auch auf Spitalsabteilungen in Versorgüngs-
häusern, auf Ambulatorien -und auf Krankenanstal-
ten für Geisteskrankheiten.

·Während Abs. 1 also die generelle Umschreibung
des Begriffes' "Krankenanstalten': vermittelt, bringt
Abs. 2 eine Aufzählung von Einrichtungen, die nic~t
als Krankenanstalten im Sinne dieses Gesetzes gel-'
ten sollen, obwohl die generellen Merkmale der Be-
griffsbestimmung im Abs. 1 auf.sie zutreffen würden.
Der. Hinweis auf die Ordinationsstätten von Ärzten
im Abs. 3 soll zum Ausdruck bringen, daß diese aus-
schließlich·der Ausübung der freiberufl.ichen Praxis
dienen und keine Krankenanstalten darstellen. Es
liegt jedoch keine Ordinationsstätte eines Arztes
vor, wenn eine gleichzeitige Behandlung von meh~
reren Personen möglich ist und eine Organisation
besteht, die einer Anstalt entspricht. Solche Einrich-

Zu § 5:

Diese Bestimmung hat den Zweck, nur solche Er-
weiterungen einer bestehenden Krankenanstalt zu
ermöglichen, die tatsächlich erforderlich sind und die
de·m letzten Stand sowohl der medizinischen als
~uch technischen Entwicklung Rechnung tragen. Das-
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! Z~ .§ 1: .'. '
Die Regelung des" inneren Betri~bes einer K(an~

kfmanstalt besteht in der Hauptsache in' eine-'rengen
Um'schreibung' der Aufgaberi, deren ~"Erfi.ülung sich
die Rechtsträger bei der ETTi~htung der Kr,ankeh~,
anstalt zum ·Ziele gesetzt· haben. Es müssen daher

, schon' in - der Begründung des Antr~ges "um Be-'
willigung zu.r Errichtung einer Krankenanstalt ßiese
Aufgaben' besonders angeführt sein'. ~Die Vorlage
de's Entwurfs einer brauchbaren detaillierten Rege-,

_lung des inneren Betriebes bildet jedenfalls eine der
_be::;underell-Voraussetzungen für die .'Erteilung der., I
Bewilligung zum .Betriebe einer Krankenanstalt
durch die Landesregierung, 'Regelungen'des inneren'
Bethebe~ erstrecken sich überdies noch auf die J

Organisation, die Verwaltung der Krankenanstalt I
sowie auf die 'DiEmstesobliegenheiten der beruflich
in der Krankenanstalt tätigen Personen, ferner auf I
das ..Verhalten der Pfleglinge und BesucheLin der
Anstalt.

, ,

Zu §8:.
Die Organisation des ärztlichen Dienstes in Kran-

kenanstalten be'darf einer eingehenden I'feurege-.
lung, da insbesondere auf ,die Bestimmungen des
Ärztegesetzes, BGBL Nr. 92/t949, Bedadll zu
nehmen ist. Durch die\ Aufnahme der Bestimmung,
daß~ sowohl die Leitung der Krankenanstalt wie
auch die Leitung jeder Sonderabteilung (für Chirur-
gie, interne, Medizin usw.), aber auch der Ambula-
torien und Prosekturen nur in die Hände eines
fachlich geeigneten' Arz~es gelegt· _werden dürfen,'
ist nach ....menschlichem ErJIlessen eine einwandfreie
ärztliche Betreuun'g der Pfleglinge in allen öffent-'
,lichen und nicht öffentlichen Krankenanstalten ge-
sichert.

Zu § 9:
Durch diese Bestimmung" soll die Einrichtung

ei1?-esärztlichen Wechseldienstes ge'sichert werden,
In den großen Krankenanstalten ist an und für sich
von jeher dafür .gesorgt, daß zu jeder- 'Tages- und
Nachtzeit Ärzte zur Verfügung ,stehen, we~n ~s der
Zustand der Kranken erfordert. Anders in den
kleinen Anstalten, in denen pft nur' tagsüber Ärzte
für die Betreuung der Patienten zur Verfügung
stehen, Auch in Sanatorien, wo es an und für sich'
üblich ist, "daß die Pflegli~ge_oder deren Angehörige
den behandelnden Arzt selbst bestimmen und mit-
bringen, ist auf Grund dieser ,vorschrift nunmehr
ein anstalts ärztlicher 'Dienst einzurichten, der eine
so'tortige Hilfe zu jed~r Tage~-- und Nachtzeit ge-
währleistet. '

.Aus der Vorschrift des § 1 des Ärztegesetzes
ergibt sich',eindeutig, daß der Arzt'riur" auf Grund
medizinisch-'wissenschaftlicher Erkenntnisse die Be-
pandlung vo~ Krankheiten ~nd die Vorbeugung ';on
solchen, durchführen darf. Daraus ergibt sich, daß
auch jede Behandlung dei Pfleglinge in Kranken~

.--ans!aHen durch die dort tätigen Ärzte nur nach
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen d'1.u·ch-·
gef~hrt werden kann, Di~ B~antwortu!1g der Frage,

.~..
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Zu;§ 10,: . .
Die',in,-Krankenaüstalten -tätigen-Ärzte sind-schon.-

nach Maßgabe der Bestimmungen des § 10 des
Ärztegesetzes, Krankenptlegepersonen gemäß § 14
des, Krankenp~egegesetzes zur Verschwiegenheit\
über 'alle, ihnen zufolge ihrer 1?eruflichen Tätig-
keit offenbar g~wordenen ,Geheimnisse der Ptleg·
linge v~rpflichtet. Zuwiderhandlungen gegen diese
Bestimmungen der vorzitierten Gesetze 'werden
gemäß § 62 des Ärztegesetzes und gemäß § 15
des ,Krankenpflegegesetzes, sofern eine solche
Handlung nicht gerichtlich strafbar ist, von den Be-
zirksverwaltungsbehörden bestraft. Uberdies' steht
die Pflicht der Ärzte und Anstaltshebammenzur_
Geheimhaltung der ihn.en offenbar gewordenen
Geheimnisse der Pfleglinge unter d'er Sanktion des
§ 498. StG. Abgesehen von den vorerwähnten
Personen sind durch, die gegenständliche' Vorschrift
alle in' Krankenanstalten haupt- und nebenberuflidl
tätigen Personen, soniit auch das Verwaltungs-
personal,' die" Krankenträger , Hausarbeiter , Be-
dienerinnen usw. zur Ve'rschwiegenheit über alle
persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen -Ver-
hä1thisse der Pfleglinge verpflichtet.

Außer für' die. Ärzte und Krankenpflegepersonen
kanh unter Umständen ein Abgehen von der Ver-
pflichtung zur Verschwiegenheit audl für übrige in
Kranke~anstalte'n'j tätige Personen; wie V'er"""al-
tungs:; und Betriebspersonal, notwendig werden.'·
Dies ist jedoch nur im öffentlichen Interess~t insbe-
sondere im Interesse der öffentlichen Gesundheits-
pflege oder der Rechtspflege möglich. In der Praxis
wird jedoch zumeist der mit qer Leitung der ärzt·
lichen Agenden der Krankenanstalt betraute Arzt
jewf:!ils vor die Entscheidung gestellt, werden, ob
die O~enbarung des Geheimnisses im konkreten
Falle durch' ein' solches öffentliches Inte'resse ge~
rechtfertigt ist. .

Zu § 11:
., Die Verpflichtung zur Führung von Krankheits-
geschichten und' sonstiger Vorme~kungen über die
Ergebnisse der Untersuchung und Beobachtung des
Kranken sowie über die ärztlich~ Behanalung stellt
eine der bedeutendsten sanitären Vorschriften des
Krankenanstaltenge'setzes dar. Schon' die Verpflich-
tung, sich ,mit dem einz~lnen Krankheitsfall so' ein-

'gehend befassen zu müssen; ist für den' behandeln-
den Arzt .mit 'einer genauen' Uberlegung der siCh
im Einzelfalle ergebenden ärztlidlen _Maßnahmen
im Interess~ des Kra~ken'~erbunden. Daraus ergibt
sich auch tür: den Arzt selbst eine wesentliche ~Er·

, ,j
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weiterung seiner Kenntnisse, da er aus dem Ver-
gleich der Behandlung gleichartiger Fälle und de}
Ergebnisse wertvolle Erfahrungen ziehen kann.

Zu den §§ 12 bis 14:
Diese Vorschriften enthalten Regelungen über die

'tatsächliche Führung der administrativen, wirt-
·schaftlichen und technischen Angelegenheiten sowie
Bestimmungen über die Kontrolle der Wirtschafts-
führung einer "Krankenanstalt im allgemeinen, '"
-Wenn bisher die Per!?on des administrativen

Spitalsverwalters mehr .,'oder weniger anonym ge-
blieben ist, trotzde~' ihn im' wesentlichen die ganze
"Last der Verwaltungsarbeit getroffen hat, so soll
durch eine Hervorhebung dieser !!leist kaufmännisch
geschulten Verwalter im Gesetz der letzten Ent~
wicklung in den modernen"großen Kr~nkenanstalteri
auf administrativem Gebiete Rechnung getragen
·werden. ,In ärztlichen B_elap.gen wird immer nur
'der. verantwortliche leitende' Arzt die letzte Ent-
scheidung zu treffen haben, ~ingegen_ kann diesem
in' großen Anstalten wohl kaum mehr die Sorge für
den Einkauf von Lebe.nsmitteln und die Beschaffung
der für den Krankenhausbetrieb notwendigen
Gegenstä~de und Betriebsmittel ,zugemut~t ....werden,
da er hiedtirch allzusehr von seinen eigentlichen
ärztlichen Aufgaben abgelenkt wird. .

Was die Wirtsrnaftskontrolle bezw" die wirtschaft·
liehe Aufsicht über die Krankenanstalten anlan·gt,
steht diese im Gegensatz zu, der sanitären Aufsicht,
die dem Bund zusteht, der Landesregierung, zu. Die
Dberprüfung der Wirtschaftsführung der in Betracht
kommenden Krankenanstalten durch die Landes·.
regierung wird sich u. a. auch in der Richtung be-·

. wegen müssen, inwieweit durch eine nicht geeignete
Wirtschaftsführung der·' Betrieb einer Kranken-
anstalt ungünstig tieeinflußt wird 'und hü;durdl auf
die .Dauer auCh. den sanitären Belangen Abbruch

Co geschehen ,muß. Da sicll die, Wirtschaftsaufsicht der
·Landesregierung . auf die gesamte Wirtschafts-
führung der Krankenanstalt erstrecken soU; ist es
v'erständlich, daß auch das Inkrafttreten der gemäß
§ 148 ASVG. zwisdlen' denoRechtsträgern~der ,Kran-~

~~~"ke~-a};.stalt-u~d--den So~ial:versicherU:.ngsträgern ab-
geschlossenen Verträge von der Genehmigung der
zuständlgen Landesregierung abhängig gemacht
wird (vgl. § 44 Abs. 7). Außerdem unterliegen
Krank'enanstalten aber auch' a~f Grund der ein-
schlägigen Bestimmungen des § 1 Abs. 4, fj 14 Abs. 3,
§ 15 Abs. ,4 und §' 18. Abs. 4 des Rechnun!lshof-
gesetzes, BGBI. NI, i 14/1948, der KO,ntrolle des
Rechnungshof~s, wenn _ihnen Beiträge oder -Sub~
ventionen aus öffentlichen Mitteln gewährt wurden,
hinsichtlich der' richtigen Verwendung' der ·Beiträge
bezw. 'Subventionsbeträge. ~ ,

Im § 13 Abs. 1 ist bestimmt, daß der Betrieb von
Krankr.nrmstfllten, deren Rechtsträger einen An-
spruch auf Beiträge zum Betriebsabgang oder Zweck-
zuschüsse -des BUJ}-deserheben, ·,der wirtschaftlichen

... Aufsicht der Landesregierung und der Gebarungs·
kpntrolle durch den-Rechnungshof unterliegen. Da-
zu ist zu sagen: 9 11 Abs. 2 des Grundsatzgesetzes
sieht vor, da'ß auch Krankenanstalten, die Beiträge
zum Frrichtungsaufw~nd 'erhalte_l},der Wirtschafts·

'aufsicht usw.unterliegen. Diese Bestimmung kann
aber ins .J;..andesdusführungsgesetz nicht-.aufgenom-
men werden, weit nach dem Grundsatzgesetz Bei-
träge zum Errichtungs.aufwand überhaupt nicht g~.'
leistet werden. E1,nBeitrag zum Errichtungsaufwand
war zwar "'in der ursprünglichen -Regierungsvorlag~

, , .
vorgesehen (§ 34 Ilt. a ~ 431 der Beilagen zu den
stenogr9-phischen Protokollen des' ·Nationalrates,
Xli. GP.), man Dat aber den Beitrag zum Erridl-.
·tungsaufwand bei den Verhandlungen über die Re-
gierungsvorlage gestrichen. Dabei wurde offensicht-
lich übersehen, gleichzeitig den § 11 Abs. 2· des
Grundsatzgeset~es im gleichen Sinne_zu berichtigen.

Zu § 15:

Es ist nicht nur überflüssig, sondern auch praktisch.
unmöglich, die~wirtsclJ.aftÜch-e A~fsicht 'der Landes:'
anstalten in der gteichen "Form vorzusehen wie bei
den anderen Krankenanstalten. Das Grundsatzge-
setz fordert für alle Krankenanstalten, die Beiträge
zum Betriebsabgang oder Zweckzllschüsse des Bun·
des erhalten, die wirtschaftliche Aufsicht durch die
Landesregierung und die G~barungsko~trol~e durch
den. Rechnungshof. Dem ist bezüglich der ,Landes-
anstalten in jeder Weise Rechnung getragen, weil
tür die Landesanstalt~n Voranschläge, Rechnungs~
abschlüsse und Dienstpostenpläne verfaßt und von
der. Landesregierung als Regierungsvorlagen dem

. Landtag zur Genehmigung vorgelegt wer~en. Die /"
Landesregierung kann aber d,ie'von ihr selbst dem
Landtag vorgelegten unq. von' ihm in AUSÜbung·der
Budgethoheit beschlossenen. Voranschläge, ,Rech ..
nungsabschlüsse und Dienstpostenpläne .nicht noch
einmal genehmigen oder 4berprüf~n.

·Zu § 16.:

Wenn gemäß § 9 des Arztegesetzes jede Werbung
und Anpreisung verboten wird, so erscheint es wohl
selbstverständlich, daß ein "gleichartiges Verbot auch
für Krankenanstalten statuiert wird, weil diese eine
wesentlich weitere und 'auch besonders ge~ignete
G~1JndlC!ge"-_f\ir ,,-~H~,-Ausüb,~J;lg,cles:.!ir?-~liche11-.Berufe's'
-darst'ellen." Es soll ~verhinder~ werden,' ,daß durch
Werbung, insbesondere durch A:ussendung .von
Druckschriften und Ankünpigungen- auf bes.onders
wirksame Behandlungsmethoden Ul1d Anwendung
von Heilmitteln in Anstälten hingewiesen und damit
versucht -wird, Ptleglinge i~, die betreffende Kran-
kenanstalt zu ziehen. Gerade auf -dem Gebiet des
Kra:r'1kenanstaltenwesens Isoll aber alles vermieden
werden, was ~inej.-unsachlichen Beeinflussung krJ~,n-
ker Menschen gleichkommt, wie sie die Werbung im'
oben geschilderten Sinne darstellt. Mit: der gegen-
ständlichen Bestimmung soll jedom' kei.neswegs die
Werbung für' ,die besondere Ausstattung und Be,,:·

. quemlichkeit, allenfalls für die ruhige I,age uJ1d
gute VerK~Stigung einer auf Erziel!lng, eines Ge~
winnes gerichteten privaten Krankenanstalt, z. B......
eines Sanatoriums, ausgeschlossen werden, '

Zu den §§ 17 bis 20:
\ - , .

Noch im Kranke!lanst'!.1tengesetz ,vom 15. Juli
1920'wurde im Zusammenhange mit den öffentlicnen

\
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_Krarikenanstalt~n zwisChen Kr~;k'e~~~st~It'en'~nt~f-' ;lu §.23:
· .s·Cfaeden,-die; urirhittelbar als öffentliChe K;Tan~eJ1- In fast jeder größeren ,und)n allen große,ll .ÖJfe~t-

anstalten errichtet wurden, 'und solChen, di~' ,ur~ lidJen·.Krankenanstalten werdEm Anstaltsapotheken
sprü~glich .auf gemeinnütziger Gru~~llage geführt', betrieben: in denen die· füi- den Gebrauch der· Kran-
und' nachträglich das Offentlichkeitsreclfl"erhielten. kenanstallen -erforderli~hen ~Arzneimittel vorrätig
Eine sofche Unterscheidung heute noch zu tr.effen, gehalten > (Arzne>isp~iüilitäten) bezw. ma'gistraliter
e'rscheint insofern überflüssig, weil.auch schon unter' . zubereitet werden. Die Errichtung und die, -Führung.

, der Herrschaft de~' Krankenanstaltengesetzes1920 '. solChe~ Anstaltsapotheken gründen sich auf die
,die Erridltung einer Öffentlichen Krankenanstalt §§ 35 ff des Apothekengesetzes, RGB!. Nr. 5/1907,
inhaltlich der Verleihung de~ Offentlichkeitsrechte~, "sowie· auf die übrigen einschlägigen gesetzlichen

·an eine neu gebaute Kran~enanst'a1t, die·als äffent- Vorschriften der Apothekenbetriebsordnung. Die
'liehe geführt werden sollte, gleichzuhalten war. Aufnahme der gegenständlichen Vorschriften ver-

Besonders hervorgehoben zu werden verdient,' .folgt den ?WeCki auch d~n öffentlichen Kranken~
daß als Rechtsträger einer öffentlichen Heil~ und anstalten, die·über eine Anstaltsapotheke nicht ver-
Pflegeanstalt nur' 'einE: jüiistisc'hc, nicht aber eine' fügen .. die. Vörrathaltung yon Arzneim.itteln in
physische Pers~m in ~etracht kommen kann.· Jeden- . einem beschränkten Ausmaße zu ermöglichen. Da-
falls könnten alle· von einer öffentlich-rechtlichen· durch jedoch/ daß die Verabreidmng von Arznei-
Gebietskörperschaft. (Bund," .Länder,. GemeIndep.), mitteln', unter die Kontrolle des verantwortlichen
einer Öffentlich-rechtlichen· Körperschaft. (Kammern, Arztes ge~tellt wird, ferner, d~ri die Uberprüfung.
Träger der Sozi?-lversicherun~:j) oder von einer.· .des.Arzneimittelvorrates' durch den Amtsarzt be~w,
juristischen Person (V~rei~en, religiösen Orden.. unter dessen FÜhrung VOll Fachbeamten hinsichtlich

, evangelisc:lien - Diakonissen-Schwesternschaft) be- vö'rschrÜtsmäßiger Aufbewahrung und Beschaffen-'
reits betriebenen Krankenanstalten das Offentlich- heit der Arz~eimittel statuiert wird, sind wohl alle
keitsrecht· verliehen." erhalten, wenn die übrigen Sicherungen getroffe~, um' :Gesundheitsschädigun--
Voraussetzungen hiefür erfüllt werden, Ke~nesfalls gen der ~ranken vorzube.ugen.

, aber ist es beispielsweise ein~m Arzt; der persönlich, Hinsichtlich des Bezuges von Arzneimitteln für
'Eigentümer einer Pr~vatklinik ist, i3;uch bei Erfül~ung. den: ·Arzneimittelvorrat durch die in Betracht-
der_ sonstigen Vorauss~tzun~en möglich~ um ~ie. kommenden Krankenanstalten wird d{e Beshmmung
Verleihung des, Offenthchkeltsredltes anzusuchen, _des § 31 Abs, 3 des Apothekengesetzes - gleich-

Die taxativ, aufge7ählte"n Voraussetzungen für di.e artig wie .die.s "in § 13 des Ärztegesetzes bestimmt
Gemeinnützigk~it einer Krankenanstalt gelten nur ist _ übernommen. Hiezu ·ist fe'stzustellen, daß

·,für di~ Neuv;erleihun,g. eines affentli<:hkeitsTec1~tes, schon nach, der Rechtsprechung' des Verwaltungs-
Die Fr~ge, ob einer.·~icht öffentl~clle.?- ~rankenan- gerichtshofes (siehe instJesondere Erkenntnis vom
stalt·der Charakter emer auf gememnutzlgc~ Gru?d- 6. April 1915, Z. 1920) eindeutig ausgesprochen
lage geführten Krankenanstalt zu~ommt, 1st nIcht "würde, daß die Abgabe von Arzneimitt_eln an Kran-
n:ur im Zu"sammenhang mit der. Erteilung des Offent-. 'k~nci.nstalten, welche keine eigenen Anstaltsapothe-'·
lichkeit,srecnts, son.derp auch dann von_ Bedeutun~i" ken besitzen, nicht als Großhandel im Sinne der
w~nn der Rechtsträger einer solchen Anst.alt die Ge- Vorschrift des § '5 der Ministerialverordnu~g vom
währung eines Bundesbeitrages'im ~inne des § 59 17, September 1883, RGBL Nr. 152, in der Fassung
KAG, beantragt. "der Ministerialverordnung vom 17, Juni 1886, RGBL

Nr. ·97, auch dann nicht" anzusehen ist, wenn der
. Bezug in grÖ-ßeren~Quantitäten erfolgt. Da man im
gegebenen Zusammenhange nicht von 'Großhandel
'sprechen kann, fällt der Bezug bezw, die Abgabe
vo'n Arzneimitteln von Krankenanstalten pezw. an
'KraIikenanstalteli unter den Apothekenvorbehalt
der ,§§ 2 und 3 der vorzitiert~n Verordnung .. Danach
sind die in ,Betracht kommenden Krankenanstalten
verpflichtet: ihrep. Arzn~imitt~lvorrat aus öffent-
lichen. Apotheken zu beziehl,'!n'-und zu er~änzell.

(

Zu § 21:
§ f8 des -Grundsatzgesetzes verpfiichtet die Län-

· .der, für .die Landesg~biete, in denen Spitalspflege
in öffentlichen Krankenanstalten nicht gesichert ist,
die notwendige Vorsorge zu treffen. Als Vorsorge'

· ist jedenfalls die Errichtung einer öffentlichen
Krankenanstalt in" einem solchen ·Gebiete zu be~

· trachten. Darüber ·hinaus abeI: könnte die Landes-
~regierung mit dem Rechtsträger einer nicht öffent-
lichen Krankenanstalt eine .Vereinbarung in der
Ridltung treffen; daß im Falle der UnabweisbarkeiJ
eines Pflegefalles die nicht. öffentliche Kranken;-
anstalt .den Kranken in Pflege nimmt. '.

Zu § 24:

. Diese Bestimmung ist im wesentlichen dem Ir\halt
des §'19 Abs. 3 des Krankenanstaltengesetzes vom
15, Juli 1920, StGB!. Nr. 327, nachgebildet, jedodl
ihs'ofern er~eitert worden, als nun auch der Posten

. des Leiters einef Anstaltsapotheke niCht,ohne vor-
hergegangene öffentliche Stelleriausschreibung be-
setzt werden darf. .Jedenfalls 'soll die Leitung einl~r
öffentlichen Krankenanstalt, der in solchen be-
stehenden Sonderabteilungen,· Ambulatorien, Pro-

~sektureri. und Anstaltsapotheken nur in die Hände
der besten zur ,Verfügung stehenden Ärzte· bezw,

- Apothe'ker gelegt werden, Die Auswahl der für

'Zu §, 22,:
Die Möglidlkeil der Angliederung (Äffiliierung)

einer ni~chtöffentlichen an eine öffentliche Kranken-
aIlstalt war schon im Krimkenanstaltengesetz vom
i5, hli- -1920 geregelt, Die Angliederung kann

'·zw~ckmäßig sein, wenn die Nä~e der t;ln:Z;llg1iedern~
den .Anstalt und 'ihre Einrichtungen den' Zwecken
und Aufgapen .der öffentlichen Kr€m~enanstalt, ?-n
die' angegliedert werden. soll" en~spr~chen.
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saldle Posten in Betracht kommenden 'Persönl!ch-
keiten soll einer anderen als nur' der Beurteilung
vom rein fachlichen Standpunkt aus entzogen. wer~
den. Diesem Bestreben wird sicherlich damit Rech- .
nung. getragen werden können, daß. solche frei
werdende oder frei" 'gewordene Posten. öffentlich"'
ausgeschrieben und die Sichtung und Reihung der-
Bewerburigsgesuche einem .fachlicnen Gutachter-
ausschuß (Landessanitäts:r:at) vorbehalten werden.

Zu den §§ 25 und 26.:
Die §§ 25 und 26 stellen die Ausführung der

gesetzlichen Ermächtigung des § 16 Abs: 3 des
Grundsatzgesetzes dar. § 25 ljt. c führt den "Grund-
satz des § 148.Z. 1 ASVG. aus, dei bisher im § 1
Abs. 1 des Krankenanstalten-Leistungsgesetzes,
LGBL Nr. 29/1957, ausgeführt war.

§ 25 Abs. 2 statuiert jedoch keinesfalls den An- .
spruch auf Agfnahme in die Krankenapsta'n, sondern
lediglich den Am,pruch ,desjenigen, der auf Grund.
der Bestimmungen des § 27 in die Krankenanstalt
aufgenommen wurde, daß er in der allgeme-inen Ge~ "

. bührenklasse gepflegt und behandelt wir"d. . .

Zn den §§ 27 bis ,29:

Die Entwicklung der modernen Medizin war nur
dadurch möglich, daß "'in"den KJankenanstalten im
den' in diesen Anstalten Verstorbenen Leichen~
öffnungen vorgenommen' 1;Vurden. Der pr~ktische
Wert der Leichenöffnung. (Obduktion) ergibt sich
also 'schon d,araus, _daß für den behandelnden
Arzt die Möglichkeit zur 'Uberprüfung der von
ihm ges,tellten Diagnose u·n4 der von. ihm 'ange-
wandten Therapie gegeben is,t, aber auch die Ur-
sachen ,des al!fälligen Vetsageris ermittelt werden
können, Abgesehen d~von, daß ferner auch die
Gesundheitsbehörden aus einer regelmäßigen Vor~
nahme der Lek\lenöffnungen in einwandfreier
Weise sichere' Unterlagen übe,r Vorkommen- und
Häufigkeit einzelner Krankheiten und Todesur-
sachen erhalten" und somit allgemeine Maßnahmen
zu ihrer Verhütung und Bekämpfung treffen können,
kann sich, das I;:rgebnis einer Obduktion für die
Angehörigen des Ve~storbenen als äußerst wertvoll
erweisen, da sich·durch' die Aufdeckung oft gering~
fügiger Nebenbe.hmde w~sentliche Hip.weise auf

besondere konstitutionelle Eigenheiten von Fami-_"
lienmÜgliedern erschließ"ert iassen, die die .Ent~
wicklting bestimmter Leiden ~erfahrtmgsgemäß be-
günstigen .. Sind solche Eigenheiten bekapnt, kann
frühzeitig un'günstigen EntwiCklungen des Gesun'd~
heitszustandes vorgebeugt werden. '

Von Bedeutung sind die Definitionen· über "An-
staltsbedürftigkeit" und "Unabweisbarkeit". We-
sentlich erscheint vor allem, daß ub~r'die Aufnahme
von Ptleglingen atisschließlich Ärzte, und zwar Ärzte
aus der-betreffenden Krankenanstalt-, zu entscheiden
haben und damit rlie Verantwortlichkeit für'die Not-
wendigkeit der Aufnahme dieser Personen trifft. -Aus der Darstellung der Materie ist jedenfalls zu

Für 'die' -Aufnahme eines .Kranken, die D"auer" entnehmen, -daß die Obduktion - abgesehen von
seines Aufentha1t5 und die 'Entlassung ,aus der. An- der gerichtlich 'und sanitätspolizeiJich" angeordneten
stalt sind ausschließlich medizinisch-wi~se"nschaft- : Obduktion - bisher immer im Zusammenhang mit
liehe Erkenntnissf..:und nicht etwa Zweckm'äßigkeHs-·- dem Krankenanstalten~esen geregelt wurde. Der
gründe-im Sinne einer ökonomischen Fürsorge maß- Begriff "Heil- und. Pflege anstalten" 'im Sinne des

. gebend. Der Aufenthalt· eines Krimken in der K~an- . Art. 10 Abs. 1 Z. 12 und des Art. '12 Abs. 1 Z. 2
kenanstalt kann sich alsö nur auf die Dauer be-; B-VG, 1929 umfaßt grundsätzliCh alle damit zu-
schränken, die-für die'BehanCllung des Falles,: seine sammerihängenden Angelegenheiten und somit auch
Heilung oder -Besser~ng erforderli~h ,ist. die- Angelegenheit "Obduktion". Da im sinne _q,er

_s~ändig~n_l{~chtsprechung~es Verfass':lngsgericht~~
,.-,.-. "-- Co ~'hofes' (vgl.~i~B:--Erkenntrlis--Slg. "'f477>-un'cf.2005) der.-=~

Begriff "Heil- 'und Pflegeanstalten" 'alle diejenigen
'Aufgaben umlaßt, die im Zeitpunkt der Schaffung
des Bundesverfassungsgesetzes nach aen', damals
bestandenen, diesen Zweig regelnden Verwaltungs-
vorschriften darunter verstanden worden sind, ge-
hört daher zu diesen Aufgaben auch die RegtHung
der Obduktion.

Die Vornahme von LeiChenöffnqngen hat" bisher
eine gesetzliche Regelung gefunden durch,:
a) die Ministerialverordnu~g eies Inneren und der

Justiz vom 28. Jänner 1855, RGBI.Nr. 26, womit
die Vorschrift für die Vornahme der gerichtlichen
L~ichenbeschau erlassen' wird, -in der Fassung
der Ministerialverordnung .vom 8. April 1857,·
RGBl.·Nr: 73, sowie dy.rch die, hiezu ergangenen
Erlässe- des k.~. Ministeriums des Inneren vom
17. Oktober 1868, Z. 20:476; und vom 14. Februar
1887, Z. 13.630 ex 1886; .

b). § in' Stpo. in der Fassung der 'SJrafprozeß-
. ordnung 1931; .
c) d'as Epidemiegesetz vom 14'. April 1913 in der

Fassung des "Epidemiegesetzes"" 1950", BGBl:
Ni. 18611950(§§ 5, 12, 13 und 17.),und die 'darauf
abgestützte Ministerialverordnung vom_29. Sep-
tember 1913, RGBI. Nr. 263, betreffend Leichen
yop. m~t anzeigepflichtigen Krankheiten beliafte,:,
ten Personenj ,

cl) den Erlaß des k. k. Ministeriums d~s Inn-eren vom ..
·21.oMai 1894, Z. 12.752; ..

e) den § ·31 des Kninkenanstalt~nge~etzes vom
15, Juli 1920',StGBL Nr. 327. . .

/

Zu § 32:
Eine nähere. Umschreibung dessen, was unter

Anstaltsambulatorium bisher verstanden wurde, ist
aus der Bestimmung des § 18 der 11.Durchführungs-
verordnung . zum Krankenonstaltengesetz· vom
15. Juli 1920, BGBI. Nr. 506/1923, 'zu entnehmen.
Danach sind Ambulatorien in den öffentliche-n Heil-
und Pilegeanstalten im wesentlichen .Einrichtungen
für die ärztliche Behandlung von nicht bettlägerigen
Kranken ohne deren gleichzeitige Unterbringung
und 'Verpflegung in der Anstalt.' In diesem Sinn,e
ist die Bestimmung des' § 26"des Grundsatzgese"tzes
als Grundsatz· für die Errichtung v,0n Anstalts-
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, .... a~bulato·rien abgefallt. AnstaltsambuliJ.torieri sind
nicht mit den im .§ ,2 angehihrten selbsUmdigen

--, -Äriibulatörien zu' verwechs'eln. Ersteref"sind un-
selbständige - Einrichtungen iJ!l' Verbande einer
Krankenanstalt, letztere sind unabhängige und selb-
ständige Ei~richtungen und gelten iin'iSinne. der
Definition des § 1 -als Krankenanstalten, die einer
Einrichtungs- und Betriebsbewilligu~g gemäß den

\.. §§ 3 ,und' 4 hedürfen.. In Durchführung der Grund-
satzbestimmung wird im § 32 verfügt, daß Anstaltsc.
ambulatorien zu ihrer Errichtung und ihrem Betrieb
einer geson"rlerten Genehmigung bedürfen. Ferner
werden besondere Vorschriften für den Betrieb
solcher Einric~tungen getroffen.

stalten-Leistungsgesetzes, LGilLNe. 29/1957, berück"
sichtigt aber überdies d.ie durch die Erl?ssung ßes

, GSPVG. und des LZVG geschaffene-Rechtslage.,

Zu § '4~:
'Da im Gesetz nichts beson"cieres geregel~ ist: 'sind

die Beziehungen' der" Rechtsträger der -öJfentli,chen
Krankenanstalten- zu den Trägern' der 'öffentlichen
Fürsorge privatr€chtlicher Natur. Es wird jedoch
den Trägern der öffentlichen Fp.rsorge ein Einsichts-
recht für die Uberwadmog jener Pflegefälle, für
deren Kosten sie aufzukommen 'haben, gewährt, das
im- wesentlichen dem gleichgeartet ist; das deD;
Rechtsträge'rn der Sozialversicherung im § 42 ein-
geräumt ist. . \ ..

Zu den §§ 33 bis 39:
Die Pfieg,egebühren der allgemeinen Gebühren-

klasse stellen das tägliche Entgelt für die Unterbrin'
gun"g, ärztliche Untersuchung und Behandlung--des
Pfleglings sowie für die Beistellung von Arzneimit-
-teIn, Pflege und Verköstigung dar. Von. besOlIderer
B'edeutung sind jene Besti'mmungen, die fes~st~llen, .
welche~ Auslagen der Berechnung der 'Pflege-
gebühren nicht zu Grunde "gelegt werd,en dürfen. Es
wird hie1?ei von der Voraussetzung ausgegangen,
daß für die Ermittlung der Pflegegebührenlediglich
die Kosten des Betriebes der Krankenanstalt in
Rechnung Igestellt werden dürfen. Im Sinne des
Grundsatzgesetzes dürfen Auslagen, die sich durch
die· Errichtung, Umges-taltung oder Erw~iterung der
Anstalt ergeben, also Investitionen, ferner Abschrei-
bungen vom Wert der Liegenschaften- sowie Pen-
sionen für ehemßlige Bedienstete der Krankenan-
stalten für die Berechnung der Pfle'gegebühren nicht
in Anschlag gebraCht werden.

Der Entwurf sieht vor, daß die Pflegegehührer
und allfälligen Sondergebühren vom Rechtsträger
der Krankenanstalt für die Zwecke der Voran-'
schläge und der Rechnungsabschlüsse· grundsätzlich
kostendeckend zu ermitteln sind. Für diese Unter-
lagen ist also die kostendeckende Ermittlung der
Verpflegskosten vorzunehmen, um dem Rechts-
träger der Krankenanstalt selbst ein klares Bild
über die Gebarung _~er Krankeganstalt zu geben.

Der Entwurf trifft im Sinne des Grundsatzgesetzes
eine ausdrückliche Vorschrift in"der RidLtung, daß
die nicht von einer Gebietskörperschaft verwalteten
Krankenanstalten nicht niedrigere Pflegegebüliren
(Sondergebühren) haben dürfen als die nächstge-
legene von einer Gebietskörperschaft betriebene
öffentliche Krankenanstalt mit gleichartigen oder
annähernd gleichwertigen Einrichtungen. Die Fest-
'stellung der Gleichartigkeit oder der annähernden
Gleichwertigkeit der Einrichtung einer privaten
~rankenansta~t obliegt der Landesregierung.

'Zn den §§. 47 bis 49:

Das Grundsatzgesetz siel)t in den §§ 33ung 34
die Schaffung von Beitragsbeiirken und Krankenw

anstaltensprengeln vor. Diese Einrichtungen sollen
die finanziellen Voraussetzungen für die' Deckung
des Betriebsabganges der öffentlichen Kranken-
anstalten schaffen. Das Ausführungsgesetz sieht
aber keine eigenen Krankenanstaltensprengel und
Beitragsbezirke vor, sondern bestimmt im S~nne des
§ 33 Abs. 3 -des Grunctsatzgesetzes, daß das La!1des-
gebiet Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel
für alle öffentlictJen Krankenanstalten - ist. Damit
übernimmt' das 'Land die Deckung des" Betriebsab-
ganges; wobei die Hälfte des vom Land geleisteten
Betrages in Form der Krahkenimstaltenbeiträge von
den Gemeinden hereingebracht wird. Als Betriebs-
abgang im Sinne des §'47 gilt die durch den geneh-
migten Rechnungsabschluß ausgewiesene Summe
jener Betriebs- und ErhaItungskosten einer öffent-
lichen Krankenanstalt, die durch die Einnahmen nicht
gedeckt sind. Zweckzuschüsse des Bundes (§§ 57 und
58 KAG.) gelten nicht als Einnahmen in diesem
Sinne. Zur Deckung- der Betriebsabgänge wird vom
Land insgesamt ein' Beitrag bereitgestellt, ' der 60
v. H. der Summe der Betriebsabgänge aller öffent-
lichen Krankenanstalten' des Landes entspricht. ~
Dieser Betrag wird in der Weise aufgeteilt, daß für
jede Krankenanstalt zunächst SOv. H. des Betrieqs-
abganges gedeckt wird. Die durch diese Aufteilung
nicht verbraucht~n 1\1ittel werden auf die Anstalten
nach dem Verhältnis der Jahresverpflegstage ver~
teilt, und zwar so, daß der Rechtsträger jeder Anstalt
zumindest 10 v. H. de's gesamten Betriebsabganges

, aus eigenem zu tragen hat.
Im § 48 wurde bewußt davon abgegangen, die

Krankenanstaltenbeiträg~ nach der Anzahl der aus
jeder einzelnen Gemeinde stammenden. Pflegefälle.
zu bemessen. Dieser Schlüssel wäre zwar am ge-
nauesten, doch müßte ein eigenes Meldesystem auf-
gebaut werden, das jeden eiIlzelnen Pflegefall nach
Herkunftsort und Anstalt registriert; man käme zu
diesem Aufteill1ngsschlüssel nur. nach einem kom-
plizierten Auswertungsverfahren. Da angenommen
werden kann, daß -~ gemessen an einem langjäh~
rigen Durchschnitt - die Frequenz der Krankenan-
stalten aus den einzelnen Gemeinden konstant sein
'wird, kann man auch das Verhältnis der Bevölke~

Zu den §§ 40 bis 45:
Dieser Abschnitt regelt die Beziehungen der

Rechtsträgei der öffentlichen Krankenanstalten zu
den 'Sozialversicherungsträgern, soweit hiefür auf
Grund der Grundsat:z;gesetzgebung Sonderregelun~
gen zu erlassen sind.' Er ersetzt im ,wesentlichen
unverändert die Bestimmungen .des Krankenan-
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rungszahl der einzelnen Gemeinden als ausreichen-
den Durchschnittswert ansehen. Aus Billigkeits-
gründen soll jedoch der in dieser Weise gefundene
Wert durch Berücksichtigung der Finanzkraft der
einzelnen Gemeinden modifiziert werden. Die end-
gültige Bemessung~grundlage ergibt sich sonach
durch das Mittel aus dem Bevölkerungs- und dem
Finan7ikraftschlüssel. Die Finanzkraft wi!d errechnet
nach dem Schlüss<'1,wie ihn § 23 Abs. 5 des Familien-
lastenausgleichsgesetzes, BGBL Nr. 18/1955, vor-
sieht. Der dort vorgesehene Schlüssel ist lediglich
in der Weise modifiziert, daß § 48 Abs. 2 Z. 4 genau
bezeichnet, welcher Betriebsabgang als Abzugs-
posten bei Berechnung der Finanzkraft gilt.

Zu § 50:
Diese Bestimmung normiert' ausdrücklich die Be-

triebspflicht der öffentlichen Krankenanstalten.

Zu § 51:

Im § 51 ist die nähere Zweckbestimmung öffent-
licher Krankenanstalten für Geisteskrankheiten ent-
halten. Solche Krankenanstalten sind Sonderheil-
anstalten im Sinne des § 2 Z. 2 des Entwurfs, in
dem jedenfalls erstmalig auch die nach allgemeinem
Sprachgebrauche als "Irrenanstalt" bezeichneten
Anstalten gemeinsam mit den allgemeinen öffent-
Umen und nicht öffentlichen Krankenanstalten aller
Arten eine gesetzliche Regelung finden. Solche
Anstalten sind nach der Zweckbestimmung nicht
mehr nur Anhalteanstalten für "Irre", sondern auch
Heilanstalten für "Geisteskranke".

Zu den §§ 52 bis 56:
\ Mit diesen Bestimmungen werden die privaten,
also nicht öffentlichen Krankenanstalten der gesetz-
lichen Regelung unterworfen. Im wesentlichen
müssen sowohl in öffentlimen wie auch privaten
Krankenanstalten die sanitären Voraussetzungen
erlüllt sein. Aul die Errichtung und den Betrieb
privater (nicht öffentlicher) Krankenanstalten finden
daher im wesentlichen die Vorschriften der für
öffentliche Krankenanstalten geltenden Bestimmun-
gen Anwendung.

§ 54 normiert ein Fortbetriebsrecht im Falle des
Todes des Berechtigungsinhabers, weil der Betrieb
in einem solchen Falle weder sofort eingestellt, ~och
konsenslos weitergeführt werden kann.

Für die Führung privater Krankenanstalten für
Geisteskrankheiten haben zusätzlich auch die Vor-
schriften über die Aufnahme, Anhaltung und Fest-
haltung von Personen in öffentlichen Kranken-
anstalten für Geisteskrankheiten zu gelten.

Zu § 57:
§ 57 regelt die Mitwirkung hei der sanitären Aul-

sicht des Bundes. Diese Mitwirkung stellt die er-
forderliche materielle Grundlage für die Wahr-
nehmung der dem Bund gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 12
B-VG. 1929 auch hinsichtlich der Vollziehung vor-
behaltenen sanitären Aufsicht dar. Ohne --die Sta·
tu;ierung der Verpflichtung zur Ubermittlung der im

Zusammenhange mit der Errichtung und der Führung
einer Krankenanstalt ergangenen Bescheide an den
Landeshauptmann als Organ der mittelbaren Bun-
desverwaltung wäre es diesem unmöglich, eine
Stellungnahme vom Standpunkt der sanitären Auf-
sicht zu beziehen oder allfällige Maßnahmen im
Sinne der §§ 60 bis 62 KAG. zu trellen.

Zu § 58:
§ 58 enthält die Stralbeslimmungen.

Zu den §§ 59 bis 62:
In diesen Paragraphen sind jene Zwangsmittel

zusammengefaßt, die der Behörde außer der Straf-
befugnis und den Befugnissen der Zwangsvoll-
streckung im Sinne des VVG. 1950 zur Verfügung
stehen. Es sind dies die Zurücknahme der Betriebs-
bewilligung (§ 60), die Entziehung des Offentlich-
keils rechtes' (§ 61) und die Sperre der Kranken-
anstalt (§ 62). Selbstverständlich können die Bestim-
mungen der ,§§ 59 bis 62 nicht als gesetzliche Grund-
lage für MaB"nahmen der sanitären Aufsicht des
Bundes im Sinne der §§ 60 bis 62 KAG. dienen.

Zu § 60:
Durcb § 60 soll bewirkt werden, daß die Landes-

regierung unter den angeführten Voraussetzungen
für öffentliche und nicht öffentliche· Krankenan:
stalten bereits erteilte Betriebsbewilligungen zu-
rücknehmen kann. Im wesentlichen können also
Gründe für die Zurücknahme der Betriebsbewilli·
gung durch die Landesregierung sowohl formeller,
wirtschaftlicher wie auch disziplinärer Natur sein.
Wenn sich jedoch in einer Krankenanstalt schwer-
wiegende sanitäre Mißstände ergeben, ist der
Landeshauptmann als Organ der mittelbaren Bun·
desverwaltung gemäß § 60 KAG. zuständig, aus dem
Titel der dem Bund zustehenden sanitären Aufsicht
die erforderlichen 10'aßnahmen zu ergreifen.

Zu § 62: .
Die Sperre einer Krankenanstalt·ist als weiteres

Zwangsmittel zur Erzielung eines gesetzmäßigen
Zustandes vorgesehen ..Sie mußte in das Gesetz auf
Grund der Bestimmungen des § 3 Abs. 6 des Grund-
satzgesetzes aufg~nommen werden.

Zu § 63:
Hier ist die Freiheit von landesgesetzlich geregel-

ten Abgaben niedergelegt, und zwar in Parallele zu
§ 64 KAG., durch den die Rechtsträger öffentlicher
Krankenanstalten hinsichtlich aller im Rahmen des
Bundesgesetzes vorkommenden Eingaben, Beilagen,
schriftlichen Ausfer.tigungen und Rechtsurkunden
von den bundesgesetzlich geregelten Stempel- und
Rechtsgebühren belreil sind.

Zu § 64:
Hier sind die erforderlkhen Ubergangsbestim-

mungen vorgesehen.
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Zu § 65:
Die Schlußbestiminungen enthalten eine generelle

Aufhebungsklausel und überdies ~ine demonstra~
tive Aufzählung jener Vorschriften, die mit dem In~
krafttreten dieses Gesetzes außer Kraft treten.

Li n z, am 5. März 1958.

Harringer
Obmann

Der Ausschuß iür öffeutliche Wohliahrl beantragl,
der Hohe Landtag möge das beigefügte .Gesetz, wo.:
mit die Angelegenheiten der Heil- und Pßegeanslal-
ten. im Lande Oberösterreich geregelt werden (0. ö.
KYallkenanstallengesetz - O. ö. KAG.), beschließen.

Plasser
Berichterstatter
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Gesetz

vom .

9

womit die Angelegenheiten der ~eil~ und Pflegeanstalten im Lande Oberösterreich geregelt werden
(0. ö. Krankenanslallengeselz - O. ö. KAG.).

I'
I

I
I

Der o. Ö. Landtag hat in Ausführung der Grund~
satzb~stimmungen
a) des Krankenanstaltengesetzes - KAG.,

BGBI. Nr. 1/1957, in der Fassung der 1. Novelle
zum Kraükenanslallengeselz, BGBI. Nr. 27/1958,

b) des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes -
ASVG., BGBI. Nr. 189/1955, in der Fassung der
3. Novelle zum Allgemeinen Sozial versicherungs-
gesetz, BGBI. Nr. 294/1957,

c) des Gewerblichen Selbständigen-Pens{onsver-
sicherungsgeselzes - GSPVG., BGBI. Nr.
292/1957, und

d) des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversiche-
rungsgeselzes - LZVG., BGBI. Nr. 293/1957,

beschlossen:

HAUPTSTUCK A.

Beg r i ii sb es I i m m u n gen.

§ I.
Begriif.

(t) Heil- und Pflege anstalten im Sinne dieses Ge-
setzes - im folgenden kurz Krankenanstalten ge-
nannt - sind Einrichtungen, die zur Feststellung
einer Krankhei.t durch Untersuchung und zur Besse-
rung und Heilung einer Krankheit durch Behandlung
bestimmt sind, gleichgültig, ob sie nur der Unter-
suchung und Behandlung oder auch der Unterbrin~
gung und Pflege 'von Menschen dienen, sowie Ein-
richtungen, die zur besonderen Wartung ",:"onMen-
schen bestimmt 'sind, wenn eine solche wegen des
körperlichen oder geistigen Zustandes erforderlich
ist.

(2) Als Krankenanslallen im Sinne des Abs. I
gellen niebl:
a) Anstalten, die nur für die Unterbringung geistes-

kranker, unzurechnungsfähiger, vermindert zu-
rechnungsfähiger, trunksüchtiger oder suchtgift-
süchtiger Rechtsbrecrier bestimmt sind;

b) Versorgungs anstalten, in denen unheilbare
Kranke in Erfüllung fürsorgerechtlicher Ver-
pflichtungen untergebracht sind;

c) Einrichtungen, die von Betrieben für den Fall der
Leistung erster Hilfe bereitgellulLeu wenleu;

d) Kuranstalten, das sind Anstalten,' die nach den
gesetzlichen Bestimmungen über das Heilquellen-
und Kurortewesen' eine Betriebsgenehmigung
erlangt haben, sofern darin nur solche in den
ärztlichen Aufgabenkreis fallende Behandlungs-
arten Anwendung finden, die sich aus dem orts-
gebundenen Heilvorkommen selbst ergeben.



10
Beilage' 186/1958 ZlfIll kurzschriftlichen Bericht de~ o. Ö. Landtages, XVIII. Gesetzgebungsperiode.-- '---

(3) Einrichtungen, die eine gleichzeitige Behand-
lung von mehreren Personen ermöglichen und dere'n
Organisation der einer Anstalt entspricht, sind nicht
als Ordinationsstätten von Ärzten anzusehen. Sie
unterliegen den Bestimmungen' dieses Gesetzes.

§ 2.
Einteilung.

Krankenanstalten im Sinne des § 1 Abs. 1 sind:
1. Allgemeine Krankenanstalten, das sind Kranken-

anstalten für Kranke ohne Untersd1ied der
Krankh'Bit und des Alters, einschließlich der
Uni versi tätskliniken; ,

2. Sonderheilanslalten, das sind Anstalten für die
Behandlung bestimmter Krankbeiten (z, B. An-
stalten für Lungenkrankheiten, für Geisteskrank-
heiten und für Nervenkrankheitenj Trinkerheil~
anstalten), für Kranke bestimmter Altersstufen
(z. B. Kinderspitäler) oder lür bestimmte Zwecke
(z. B. Unfallkrankenhäuser, Inquisitenspiläler),

3. Heime für Genesende, die ärztlicher Behandlung
und besonderer Wartung bedürfen;

4. Pflege anstalten für Kranke, die an .chronischen
Krankheiten leiden und die ungeachtet ihrer Un-
heilbarkeit ärztlicher Behandlung und beson-
derer Pflege bedürfen,

5. Gebäranstalten und Entbindungsheime;
6. Sanatorien, das sind Krankenanstal~en, die durm

ihre besondere Ausstattung höheren Ansprüchen
hinsichtlich Verpflegung, Pflege und Unterbrin-
gung. entsprechen;

7. selbständige Ambulatorien (Röntgeninstilute.
Zahnambulatorien und ähnliche Einrichtungen),
das sind organisatorisch selbständige Einrich-
tungen, die dei ärztlichen Untersuchung und Be-
handlung v.on nidlt bettlägrigen Kranken dienen.

1
I
j
I
i

HAUPTSTUCK B.
Errichtung und Betrieb von Kranken-

anstalten.

§ 3.
ErrichtungsbewIllIgung.

{t) Eine Krankenanstalt darf nur mit Bewilligung
der Landesregierung errichtet werden. Die Bewilli-
gung darf unbeschadet der nach sonstigen Rechtsvor-
schriften geltenden Erfordernisse nur unter den den
Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft und
den Erfordernissen eines einwandfreien Kranken-
anstaltenbetriebes gemäßen Bedingungen und Auf-
lagen und nur dann erteilt werden, wenn folgende
Voraussetzungen vorliegen:
a) Es muß ein Bedarf nach einer Krankenanstalt der

vom Bewerber angesuchten Art gegeben sein.
Der Bedarf ist nach der Anzahl und der Betriebs-
größe der in angemessener Entfernung gelegenen
gleichartigen oder verwandten Krankenanstalten
und nach der Verkehrslage zu beurteilen. Dabei
ist ferner vorausschauend darauf Bedacht zu
nehmen, daß eine ausreichende und alle ärzt~
lichen Fachgebiete berücksichtigende Versorgung
des Landes mit Krankenanstalten erreicht wird.
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Bei selbständigen Ambulatorien ist bei der
Bedarfsprüfung- auch auf die "Anzahl der in ange-
messener Entfernung niedergelassenen prakti-
schen Ärzte und der Fachärzte· der einschlägigen
Fachgebiet-e Bedacht zu nehmen. Hiebei ist/der
Ärztekammer für Oberösterreich Gelegenheit zur
~tellungnahx.ne zu geben.

b) Gegen den Bewerber dürfen keine Bedenken be-
stehen. Eine Bewilligung darf aus diesem Grunde ./
insbesondere dann nicht erteilt werden,
1. wenn der Bewerber nicht unbescholten ist und

aus diesem Grunde anzunehmen ist, daß ein
einwandfreier Betrieb der Krankenanstalt·
nicht erwartet werden kann,

2. wenn der Bewerber sich bereits einmal beim
Betriebe einer Krankenanstalt Verstöße hat
zuschulden kommen lassen und wenn nach der
Art dieser Verstöße ein e:nwandfreier Betrieb
der Krankenanstalt nicht erwartet werden
kann.

e) Der Bewerber muß das Eigentum oder ein son-
stiges Recht an' der für die~ Krankenanstalt in
Aussicht genommenen Betriebsanlage nach-
weisen, das ihm die dauernde und unbehinderte
Benützung der Betriebsanlage gestattet.

cl) Das für die Unterbringung der Krankenanstalt
geplante ode:r bereits vorhandene Gebäude muß
den hinsichtlich d~r Aufführung oder Verwen-
dung solcher Gebäude vorgesehenen bau-, feuer-
und gesunuheitspolizeilichen Vorschriften ent-
sprechen.

(,j Der Bew€'fber hat dem Ansuchen in der erfor-
derlichen Anzahl maßstabsgerechte Baupläne eines
Bausachverställdigen und Bau- und Betriebsbeschrei-
bungen anzuschließen. Aus den Bauplän~n muß ins-
besondere auch der beabsichtigte Verwendungs-
zweck der Anstaltsräume und bei. den tür die Be-
handlung, Unterbringung und sonstige Benützung
der Pfleglinge sowie für die Unterbringung und den
Aufenthalt des Anstaltspersonals bestimmten Räu-
men (Behandlungs-, Kranken-, Tag-, Personalräumen
und Personalschlafräumen) auch die Größe der Bo-
denfläche und des Luftraumes zu ersehen sein. Den
Bauplänen ist ein Verzeichnis beizufügen, aus dem
die Anzahl der Räume und Betten, getrennt nach
ihrem Verwendl!ngszweck, ersichtlich ist.

(a) Im Bewilligungsverfahren ist ein Gutachten des
Landeshauptmannes einzuholen, das zu dem Antrage
vom Standpunkt der sanitären Aufsicht Stellung
nimmt. Außerdem ist- bei der Prüfung des Bedarfs
(Abs. 1 lit. a) die Kammer der gewerblichen Wirt-
schaft .für Oberösterreich als gesetzliche Interessen-
vertretung der privaten Krankenanstalten zu hören.
Ferner ist vor Erteilung der Bewilligung dem Lan-
dessanitätsrat Gelegenheit zu geben, zum Antrag
Stellung zu nehmen.

(4) Die Errü.:htung einer Kl-dukeudu:sldll uUl-dl
einen Krankenversicherungsträger (§ 23 Abs. 1
ASVG.) bedarf nur bei Ambulatorien der Bewilli-
gung. Die Bewilligung ist zu. erteilen, wenn der
Bedarf (Abs. 1 lit. a) gegeben ist. Beabsichtigt ein
Sozialversicherungsträg~r eine allgemeine Kranken-
anstalt zu errichten, so hat er dies der Landes-

.regi,erung aI?-zuzeigen.

.1
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§ 4.

Betriebsbewilligung.

(1) Eine Krankenanstalt darf nur mit Bewilligung
der Landesregierung betrieben werden. Die Bewilli-
gung dari nur erteilt werden, wenn .
a) die Errichtung im Sinne des § 3 bewilligt wurde,
b) die für den unmittelbaren Betrieb der Kranken-

. anstalt erforderlichen medizinischen Apparate
und technischen Einrichtungen vorhanden unq
diese sowie die Betriebsanlage den sicherheits-
und gesundheitspolizeilichen Vorschriften ent-
sprechen; . .

c) die Anstaltsordnung (§ '7) von der Landesregie-
rung gleichzeitig genehmigt werden kann und

d) als verantwortlicher Leiter des ärztlichen Dien-
stes der Krankenanstalt und allenfalls zur Lei-
tung der Abteilungen fachlich geeignete, nach
den Vorschriften des Ärztegesetzes zur Ausübung·
des ärztlidlen Berufes berechtigte Perf;onen nam-
haft gemacht wurden und die Genehmigung ihrer
Bestellung im Sinne des § 8 Abs. 5 erteilt wurde
oder gleichzeitig erteilt wird.

(2) Die Bewilligung, zum Betriebe der Kranken-
anstalt eines Sozial verSicherungsträgers ist zu er-
teilen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1
lit, b, C und d gegeben sind,

§ 5.
Verlegung und Veränilerung.

(1) Die Betriebsstätte einer Krankenanstc~Jt darf-
nur mit Bewilligung der Landesregierung verlegt
werden. Im Verfahren darüb.er sind die Vorschriften
der §§ 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. Dasselbe
gilt für eine Erweiterung einer KranKenanstalt durch
ZU4 und Umbauten, die den räumlichen Umfang der
Krankenanstalt erheblich verändeni würde und für
die Schaffung neuer Abteiil,mgen (Stationen, Insti-
tute, Ambulatorien und dgl.), auch wenn. sie mit
einer räumlichen Erweiterung der Krankenanstalt
nicht verbunden ist.

"'

(2) Jede andere geplante räumliche Veränderung
einer Krankenanstalt ist der Landesregierung recht-
zeitig anzuzeigen. Die Landesregierung ·kann die
Veränderung binnen drei Monaten, gerechnet vom
Eingang der Anzeige, untersagen, wenn 'die Ver-
änderung den in den §§ 3 und 4 festgelegten Grund- . (
sätzen widerspricht. .

§ 6.
Verpachtung, Ubertragung, Änderung der

Bezeidlnung.

Eine Krankenanstalt darf nur mit Bewilligung der
Landesregierung verpachtet, auf einen anderen
Rechtsträger übertragen oder in ihrer. Bezeichnung
geändert werden. Die Bewilligung darf nur erteilt
werden, wenn gegen den Bewerber bezw. gegen die
neue Bezeichnung -im öffentlichen Interesse keine
Bedenken bestehen. BEüder Beurteilung ist in den
ersten beiden Fällen § 3 Abs" 1 lit. bund c sinn-

_gem~ß anzuwenden ..
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Regelung des inneren Betriebes von
Kr a n k e n ans tal t e n.

§ 7.
Anslallsordnung.

(1) Der innere Betrieb einer Krankenanstalt ist von
ihrem Rechtsträger durch eine Anstaltsordnung zu
regeln.

(2) Die AnstaItsordnung hat' jedenfalls zu ent-
halten:
a) die DarJ.egung der Aufgaben, welche die Kran~

kenanstalt nach ihrem besonderen Anstaltszweck
erfüllen soll und der dazu bereitgestellten Ein-
richtungen:

b) Angaben über die Organisation der Anslalt, die
Person ihres Rechtsträgers und die wesentlichen,
dem Betrieb der Anstalt zu Grunde liegenden
Rechtsverhältnisse sowie über ihre Vertretung
nach außen; .

c) die Grundzüge ihrer Verwaltung, insbesondere
auch die Anführung und die Zusammensetzung
der dazu berufenen Organe;

d) die Regelung der DienstesobIiegenheiten des ver-
. antwortlichen ärztlichen Leiters und der Leiter
der Abteilungen, der Ambulatorien, der Apo-
theken und der Prosekturen sowie des Verwal-
ters und gruppenweise aller anderen beschäftig-
ten Personen in dem durch die besonderen Ver~
hältnisse der einzelnen Krankenanstalten gege-
benen Umfang. Insbesondere ist auch die Ver-
schwiegenheitspflicht und die disziplinäre Ahn-
dung ihrer Verletzung in die Anstaltsordnung
aufzunehmen.

(3) Ferner hai die Anstaltsordnung zu enthalten:
a) Angaben über den für die Aufnahme als PlIeg-

linge der Anstalt in Betracht kommenden Per-
sonenkreis, über die Bedingungen der Aufnahme
und der Entlassung der Plleglinge, besonders
auch die Regelung ihrer Entlassung aus diszi-
plinären Gründen, und über den Vorgang 'bei der
Aufnahme und Entlassung sowie über die Füh-
rung 'eines Vormerkes über die Ablehnung der
Aufnahme von Pfleglingen und deren Gründe;,
ferner die Maßnahmen beim Ableben eines
Plleglings;

b) Bestimmungen über das von Plleglingen und Be-
suchern in der Krankenanstalt zu beobachtende
Verhalten und disziplinäre Vorschriften zur Ein-
haltung dieser Bestimmungen;

c) die MögliChkeit für eine seelsorgerische Betreu~
ung aller :pfleglinge, die eine solche wünschen.

CI) In der Anstaltsordnung sind ferner die mit der
Aufnahme von Pfleglingen befaßten Organe anzu-
weisen, unverzüglich die Verbindung mit· einer an~
deren Krankenanstalt aufzunehmen und die Weiter~
verlegung einzuleiten, wenn die Aufnahme eines
anslailsbedürftigen Plleglings (§ 21 Abs. 3) in der
eigenen Krankenanstalt wegen Vollbelags "ausge·
schlossen ist.

(5) Die Anstailsordnung und ihre Änderung bedarf
der Genehmigung der Landesregierung. Die Ge-
nehmigung ist dann zu versagen, wenn die Anstalts~



14 Beilage 186/1958 :wm kurzsduiftlidlen Bericht des Q. ö. Landtages, ,XVIII. Gesetzgebungsperiode.~~~~-

ordnung über einen der in den Abs. 1 bis 3 aufge-
zählten Punkte keinen Aufschluß gibt oder gesetz-
widrige bezw. solche Bestimmungen enthält, die eine
ärztliche Behandlung der Pfleglinge in der Anstalt
nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden
der medizinischen Wissenschaft nicht gewährleisten.

(6) Im Bescheid über die Genehmigung der An-
staltsordnung ist dem Rechtsträger der Krankenan-
stalt vorzusCrueiben,
a) an welchen Stellen der Krankenanstalt und in

welchem Umfang die Anstaltsordnung gut lesbar
anzuschlagen ist; .'J

b) daß er den in der Krankenanstalt beschäftigten
und allen neu eintretenden Personen d.ie Bestim- •
mungen des Abs. 2 lit. d nachweisbar zur
Kenntnis zu bringen und sie auf die Strafbarkeit
von Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht
aufmerksam zu machen hat.

§ 8.
Ärztlicher Dienstj Leitung.

(1) Der ärztliche Dienst darf in Krankenanstalten
nur von Ärzten versehen werden, die nach den Vor-
schriften des Ärztegesetzes zur Ausübung des ärzt-
lichen Berufes berechtigt sind.

(2) Zur Führung von Abteilungen für die Behand~
lung bestimmter Krankheiten, von Laboratorien,
Ambulatorien und Prosekturen mÜs~en Fachärzte
des einschlägigen medizinischen Sonderfaches, wenn
ein solches nicht besteht, fachlich qualifizierte Ärzte
bestellt werden.

(3) Als verantwortlicher Leiter des ärztlichen
Dienstes in der Krankenanstalt und tür die mit der
ärztlichen Behandlung der Pfleglinge zusammen-
hängenden Aufgaben ist unbeschadet des Verfü-
gungsrechtes des Rechtsträgers der Anstalt in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten in jeder Krankenan~_
stalt ein fachlich geeigneter Arzt zu best.ellen. Für
Sonderheilanstalten ist als ärztlicher Leiter ein Fach-
arzt des betreffe:;lden Sonderfaches zu bestellen. Bei
Verhinderung muß dieser durch einen geeigneten
Arzt vertreten werden.

(4) Für Genesungsheime kann mit Zustimmung der
Landesregierung von der Bestellung eines ärztlichen
Leiters abgesehen werden, wenn dip. Aufsicht durch
einen geeigneten Arzt gewährleistet ist.

(r,) Die Bestellung des ärztlichen Leiters der An-
stalt gemäß Abs. 3 und der Leiter df!r einzelnen Ab-
teilungen (Institute) gemäß Abs. 2 bedarf außer bei
Stellen, die auf Grund der einschlägil1en Hocbsdml-
vorschriften beset.zt werden, der G~nehmigung der
Landesregierung. Um die Genehmiqung ist vom
Rechtsträger der Krankenanstalt, bei Stellen, die
gemäß § 24 auszuschreiben waren; unter Vorlage
der Gesuche und Unterlaqen aller Bewerber, bei der
Landesreg~erung anzusuchen.

(r.) Die Genehmigung ist zu erteilp.n, wenn der in
Betracht kommende Arzt den Bedingungen für die
Bestellung nach den Abs. 1 bis 3 entspricht. Eine
solche Genehmigung ist bei der Errichtung einer
Krankenanstalt gleichzeItig mit der Bewilligung zum
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Betrieb und sonst vor Dienstantritt des Arztes zu
erteilen.

(7) Die erteilte Genehmigung ist von der Landes·
regierung zurückzunehmen,' wenn die Voraussetzun-
gen für die Genehmigung entfallen sind, wenn das
Nichtvorhandensein der Voraussetzungen nachträg-
lich hervorgekommen ist oder wenn der in Betracht
kommende Arzt sich schwerwiegender oder wieder-
halter Verstöße gegen seine Pflichten schuldig ge~
macht hat.

§ 9.
Ärztlicher Dienst; Einrichtung.

Die Einrichtung des ärztlichen Dienstes in Kran-
kenanstalten muß folgenden Anforderungen ent-
sprechen:
a) ärztliche Hilfe J!luß in der Anstalt jederzeit so-

fort erreichbar sein;
b) die Pfleglinge dürfen nur nach den Grundsätzen

und anerkannten Methoden der medizinischen
Wissenschaft ärztlich behandelt werden i

c) besondere Heilbehandlung' einschließlich opera-
tiver Eingriffe dürfen an einem Pilegling nur mit
seiner Zustimmung, wenn er aber das 18. Lebens-

. jahr noch nicht zurückgelegt hat oder mangels
geistiger Reife oder Gesundheit die Notwendig-
keit oder Zweckmäßigkeit der Behandlung nicht
beur"teilen kann, nur mit Zustimmung seines ge-
setzlichen Vertreters durchgeführt werden. Die
Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Be-
handlung so dringend notwendig ist, daß der mit
der Einholung der Zustimmung des Pfleglings
oder seines gesetzlichen Vertreters oder mit der
Bestellung eines gesetzlichen Vertreters verbun-
dene Aufschub das Leben des Pfleglings gefähr-' •
den würde oder mit der Gefahr einer schweren
Schädigung seiner Gesundheit verbunden wäre.
TIber die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer
Behandlung entscheidet der für die Leitung der
betreffenden Abteilung verantwortliche Arzt
bezw. der ärztliche Leiter der Krankenanstalt.

§ 10.
Verschwlegenheilspillcht.

(1) Alle in einer Krankenanstalt beschäftigten Per-
sonen, sow~e jene,. die ihrer Ausbildung wegen in
der Anstalt tätig sind, sind zur Verschwiegenheit
über alle Umstände, die ihnen in Ausübung ihrer
Tätigkeit oder mit Beziehung auf ihre Tätigkeit über
die 'Krankheit von Pfleglingen und über deren per-
sönliche, wirtschaftliche und sonstige Verhältnisse
bekannt geworden sind, verpflichtet. Die Ver·
schwiegenheitspflicht ist zeitlich unbegrenzt, sie
endet also insbesondere nicht mit dem Ende der Be-
schäftigung oder der Tiiti(Jk~it in der Krankenanstalt.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht. so-
weit die Offenbarung des Geheimnisses durch Gesetz
geboten ist oder soweit die öffentlichen Interessen
an der Offenbarung des Geheimnisses, insbesondere
die Interessen der öffentlichen Gesur"dheitspflege
oder der Rechtspflege die privaten Interessen an der
Geheimhaltung überwiegen.
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(3) Für solche der in Abs. 1 bezeichneten Personen,
für die nach anderen gesetzlichen oder dienstrecht-
lichen Vorschriften eine weitergehendn Verschwie-
genheilspflicht besteht, bleiben die diesbezüglichen
Vorschriften" unberührt.

(.) Uber das Nichtbestehen der Verschwiegenheits-
pflicht nach Abs. 2 entscheidet vorbehaltlich ander-
weitiger gesetzlicher oder dienstrechtlicher Rege-
lung zunächst der ärztliche Leiter der Krankenan-
stalt, der im Zweifelsfalle und soferne nicht Gefahr
im Verzuge ist! die Entscheidung der Bezirksver-
waltungsbehörde einholen kann.

§ 11.
Vorm.erke.

(1) In Krankenanstalten sind
a) Vormerke über die Aufnahme und Entlassung der

Pfleglinge (Aufnahmebuch oder -kartei) zu füh-
ren, in denen die Pfleglinge jedenfalls unter f~)ft-
laufenden Nummern mit Vor- und Zuname (bei'
Frauen auch unter Angabe des Geburtsnamens),
den Geburtsdaten und bei nicht eigcnberechtigten
Pfleglingen auch unter Angabe des Vor- und Zu-
nameu.s, Berufes und Wohnortes ihres gesetz-
lichen Vertreters, ferner unter Bezeic1;mung der
Krankheit, durch die die Aufnahme verursacht
wurde sowie des Aufnahme- und des Entlas·
sungstages bezw. des Todestages und der Todes·
ursache einzutragen sind;

b) Krankheitsgeschichten anzulegen, in denen unter
Dbernahme der in lit. a bezeichneten Angaben
die Vorgeschichte der Erkrankunq (Anamnese),
der Zustand des Pfleglings zur Zeit der Aufnahme
(status praesens) und der Krankheitsverlauf
(decursus morbi) sowie der Zustand des Pfleg-
Hngs zur Zeit seines Abganges aus der Kranken-
anstalt darzustellen und gegebenenfalls eine Ab-
schrilt der Obduklionsniederschrift (§ 30 Abs. 3)
beizugeben ist;

c) über Operationen eigene Operationsnieder~
schriften zu führen und der Krankheitsgescbichte
beizulegen. .

(2) Krankheitsgeschichten und Operationsnieder-
schriften sind bei ihrem Abschluß vom behandelndeD
Arzt, der für ihren Inhalt verantwortlich ist, und vom
Abteilungsleiter (Leiter der Krankenanstalt) zu un-
terfertigen. Ihre Verwahrung hai während der Be-
handlungsdauer derart zu erfolqen, daß die Kennt-
nisnahme ihres Inhalts durch den Pflegling und eine
sonstige ungehörige Kenntnisnahme ihres Inhalt"s
verläßlich verhindert wirrl. Nach ihrem Abschluß,
sind Krankheitsgeschichten in Ambulatorien durch
zehn Jahre, in anderen Krankenanstalten durch
dreißig .Jahre zu verwahren. Wird eine Kranken-
anstalt aufgelassen, sind jene Krankheitsqesdlichten
und Operationsniederschriften, deren Verwahrungs-
dauer noch nicht abgelaufen ist, der Landesregie-
rung zu übermitteln. Nach Ablauf der Verwahrungs-
dauer können die Krankheitsgeschichten und Opera-
tiOllsniederschriften vernkhtet werden. Verwahrung
und Vernichtung haben so zu erfolgen, daß eine
mißbräuchliche Kenntnis,nahme des Inhalts verläß~
lieh ausgeschlossen ist.



-----~--------------------------------

17Beilage 18611958 zum kurzschriftlichen Beridü des o. ö. Landtages, XVIII. Gesetzgebungsperiode.

o

(,) Abschriften von' Krankheitsgesdüchten und
von ärztlichen Außerungen über den Gesundheits-
zustand von Pfleglingen sind von den Krankenan-
stalten _den Gerichten und Verwaltungsbehörcten in
Angelegenheiten, in denen die Feststellung des Ge-
sundheitszustandes für eine Entscheidung oder Ver-
fügung im öffentlichen Interesse von Bedeutung ist,
ferner den Sozialversicherungsträgern und den son-
stigen Krankenfürsorgeeinrichtungen öffentlichen
Rechts kostenlos zu übermitteln, Die Ärzte sind
verpflichtet, bei der Anfertigung solcher Abschriften
mitzuwirken. Das Vorliegen eines öffentlichen In-
teresses ist im Ersuchen zu begründen. Mit Rück-
sicht auf den mit der Ausfertigung solcher Ab-
schriften verbundenen Verwaltungsaufwand ist die
Anforderung auf das unumgänglich notwendige
Ausmaß zu beschränken.

(.) Den mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst be-
trauten Behörden haben die Krankenanstalten alle
Mitteilungen zu erstatten, die zur Einhaltung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen und zur lJbef'~aM
chung der Einhaltung bestehender Vorschriften er-
forderlich sind.

(5) Die Abgabe wissenschaftlich begrÜndeter Gut-
achten wird durch die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4
nicht berührt.

§ 12.
Wirtschaltsführnng.

Für jede Krankenanstalt ist von ihrem Rechts-
träger eine geeignete Person als verantwortlicher
Leiter der wirtschaftlichen, administrativen und tech-
nischen Angelegenheiten (Verwalter) zu bestellen.
Von der Bestellung kann abgesehen werden, wenn
eine physische Person als Inhaber der Betriebsbe-
willigung die wirtsChaftlichen, administrativen und
technischen Angelegenheiten der Anstalt selbst
leitet. Der Verwalter, bezw; wenn ein Verwalter
nicht zu bestellen war, der Inhaber, hat alle Ent-
scheidungen, die für den ärztlichen oder pflegeri-
schen Betrieb der Anstalt von Belang sind, im Ein-
vernehmen mit den in Betracht kommenden ärzt-
lichen Leitern zu treffen.

Wir t s c hai t sau i sI c h t.

§ 13.
Allgemeines; Voransdllag.

(1) Der Betrieb von Krankenanstalten, deren
Rechtsträger einen Anspruch auf Beiträge zum Be-
triebsabgang (§ 41) oder Zweckzuschüsse des Bundes
(§§ 51 und 59 KAG,) erheben. unterliegt der wirt-'
schaftlichen Aufsicht durch die Landesregierung 'und
der Gebanl:ngskontrolle durch den Rechnungshof.

(2) Die Rechtsträgei solcher Krankenanstalten
hduel1
a) ihr dem Betrieb der Krankenanstalt gewidmetes

Vermögen durch genaue Inventare in ständiger
Ubersicht zu halten und über die Einnahmen und
Ausgaben gewissenhaft Bum zu führen,

b) ihre Verwaltung und ihre Wirtschaftsführung
einfadl und sparsam zu halten und Auslagen zu
vermeiden, die nicht durch eine' einwandfreie

',,- . ---7
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Betriebsführuug und nicht durch die gebotenen
Leistungen an die Pfleglinge bedingt sind.

(3) Die Rechtsträger solcher Krankenanstalten
haben jährlich einen Voranschlag zu erst~llenJ der
die Grundlage für die finanzielle Gebarung der An-
stalt in dem betreffenden Rechnungsjahr darstellt
und nach folgenden Grundsätzen zu erstellen ist:
Der Voranschlag ist unter Berücksichtigung der Er-
gebnisse des Rechnungsabschlu,sses des Vorjahres,
der Voranschlags ansätze des laufenden Haushalts-
jah~es und l1:r;tter Bedachtnahme auf die Entwicklung
der Anstalt zu erstellen, Der Voranschlag hat sämt-
liche Ausgaben zu enthalten, die für den laufenden
Betrieb und die Erhaltung der Krankenanstalt er-
forderlich sind. Den Ausgaben sind alle Einnahmen
gegenüberzustellen, die sich aus dem laufenden Be-
trieb ergeben. Der Voranschlag hat ferner einen
Dienstpostenplan zu enthalten. Die näheren Vor-
schriften über die Erstellung des Voranschlages,'
seine Gliederung und die bei der Vorlage einzuhal-
tenden Fristen hat die Landesregierung durch Ver-
ordnung zu erlassen,·

(,) Der Voranschlag bedarf der Genehmignng
durch die Landesregierung.

(5) Die Landesregiernng kann im Zuge der Prüfung
des Voranschlages alle hiezu erforderlichen Aus-
künfte verlangen und ein oder mehrere Erhebungs-
organe zur Durchführung von EJ;"hebungen in die
Krankenanstalt entsenden. Der Rechtsträger der
Krankenanstalt ist verpflichtet, den Erhebungs-
organen Zutritt zu allen Räumen der Anstalt zu ge-
währen und alle schriftlichen Aufzeichnungen auf
Verlangen vorzuweisen.

(0) Der -Voranschlag ist zu genehmigen, wenn er
den Grundsätzen des Abs. 2 entspricht. Weicht der
Voranschlag in einzelnen Punkten hievon ab, kann
die Landesregierung den Genehmigungsbescheid
unter jenen Bedingungen oder Auflagen erlassen,
die die Einhaltung dieser Grundsätze gewährleisten .

. (1) Ist der Voranschlag derart in Widerspruch zu
den Vorschriften des Abs. 2, daß durch Bedingungen
oder Auflagen gemäß Abs. 6 eine entsprechende
Richtlinie für die Gebarung der Krankenanstalt nicht
erzielt werden kann, so kann dem Rechtsträger der
Anstalt aufgetragen werden, als Richtlinie für die
rnQnatliche Gebarung ein Zwölf tel der Ansätze des
letzten genehmigten Voranschlages zu verwenden
(Voranschlagsprovisorium). Das gleiche Kann ge-
schehen, wenn der Voranschlag nicht oder nicht
rechtzeitig eingebracht wurde.

(8) Durch die Genehmigung des Voranschlages
.bilden die Summ.en des· Personalaufwandes und des
Sachaufwandes Höchstbeträge, die aUfgewendet
werden dürfen, die veranschlagten Einnahmen Min-
destbeträge, die erreicht werden sollen. Ein Nach-
tragsvoransd.\lag ist nur zu genehmigen, wenn durch
maßgebliche Veränderungen der wirtschaftlichen
Struktur oder der Organisationsform der Kranken-
anstalt der genehmigte Voranschlag teilweise un-
durchführbar wird.

§ 14.
Rechnungsabschluß.

(1) Die Rechtsträger der im § i3 Abs. 1 genannten
Krankenanstalten haben nach Abschluß des Verwal-
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tungsjahres die gesamten innerhalb dieses Jahres
vorgefallenen Einnahmen und Ausgaben in Rech-
nungsabschlüssen nachzu~isen, die nach der Ein-
teilung des Voranschlages zu gliedern sind. Der
veranschlagtEm Gebarung ist im Rechnungsabschluß
ein Kassenabschluß anzuschließen, in dem die Ge-
samtkassengebarung nachzuweisen ist. Dfe näheren
Vorschriften über die Erstellung des Rechnungsab-
schlusses, seine Gliederung und die bei der Vorlage
einzuhaltenden Fristen hat die Landesregierung
durch Verordnung zu erlassen.

(,) Der Rechnungsabschluß -bedarf der Genehmi-
gung der Landesregierung.

(3) Der Rechnungsabschluß isi von der Landes-
regierung auf seine rechnerische Richtigkeit, die
darin enthaltenen Gebarungsvorgänge und auf ihre
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu über-
prüfen. Stellt ein Erhebungsorgan rechnerisch Ull-

ri<;:htigeAngaben fest, so hat es den Rechtsträger ,
zur sofortigen Richtigstellung zu veranlassen.

(4) Der Rechnungsabschluß ist zu genehmigen,
wenn er von den Ansätzen des genehmigten Vor-
anschlages nicht abweicht oder nur salme Abwei-
chungen ausweist, die im Interesse der klaglosen
Abwicklung des laufenden Betriebes unbedingt not-
wendig geworden sind.

(5) Alle anderen gemäß Abs. 4 nichi gerechiler-
tigten Abweichungen vom Voranschlag sind im Ge-
nehmigungsbescheid nach Berichtigung allfälliger
Remnullgsfehler betragsmäßig anzuführen und es
ist auszusprechen, daß .d:,eseBeträge außerhalb des
allgemeinen Teiles der Rechnung auszuweisen sind
und einer Berechnung des Betriebsabganges (§ 47)
nicht zu Grunde gelegt" werden dürfen.

(6) Ist der Rechnungsabschluß rechnerisch so un-
richtig oder wurde von den Ansätzen des Voran-
schlages in einem solchen Umfange abgewichen, daß
eine Entscheidung im Sinne des Abs. 5 nicht möglich
ist, ist die Genehmigung zu versagen u;ndeine neuer-
liche berichtigte Vorlage zu. verlangen.

§ 15.
Krankenanstalten des Landes.

c

Die Bestimmungen der §§ 13 und 14 gelten nicht
für Krankenanstalten des Landes Oberösterreich, die
von der Landesregierung verwaltet werden, deren
Gebarung vom Rechnungshof auf Grund des Art. 127
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von
1929 überprüft wird und deren Voranschläge und
Dienstpostenpläne Teile des jeweiligen Voran-
schlages des Landes Oberösterreich und deren Rech-
nungsabschlüsse Teile des jeweiligen Rechnungs-
abschlusses des Landes Oberösterreich sind.

§ 16.
Werbeverbot.

Jede Art der Werbung für bestimmte medizinische
Behandlungsmethoden sowie für die Anwendung
bestimmter Arzneimittel oder bestimmter Heil-
behelfe in Krankenanstalten ist verboten.

-1
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1i c he K,r an ke na n s tal ten.

§ 17:
Allgemeines~

(1) Unter öffentlichen Krankenanstalten sind
Krankenanstalten der im § 2 Z. 1 bis 5 bezeichneten
Arten zu verstehen, denen das Offentlichkeitsredlt
verliehen worden ist.

(,) Das Olfentlichkeilsrecht verleiht die Landes-
regierung/ nachdem sie ein Gutachten des Landes-
sanitätsrates eingeholt hat. Die Verleihung ist in
der Amtlichen Linzer Zeitung zu verlautbaren.

§ 18.
Ulfenllidtkeitsrechl.

Das Offentlichkeitsrecht kann einer KrankeIl;an-
stalt verliehen werden, wenn sie gemeinnützig ist,
die Erfüllung der ihr in diesem Gesetz auferlegten
Pflichten sowie ihr gesicherter Bestand und zweck-
mäßiger Betrieb gewährleistet sind. und wenn sie
vom Bund, einem Bundesland, einer Gemeinde, einer
sonstigen Körperschaft öffentlichen Rechts, einer
Stiftung; einem öffentlichen Fonds, einer anderen
juristischen Person oder einer Vereinigung juristi-

. scher Personen verwaltet und betrieben wird. Wenn
der Rechtsträger der Krankenanstalt keine Gebiets-
körpersdlaft ist, so ist ferner nachzuweisen, daß der
Rechtsträger über die für den gesicherten Betrieb
der Krankenanstalt. nötigen Mittel verfügt.

§ 19.
Gemeinnützigkeit.

(1) Als gemeinnützig ist eine Krankenanstalt zu
betrachten, wenn
a) ihr Betrieb nicht die Erzielung eines Gewinnes

bezweckt,
b) jeder Aufnahmsbedürftige nadt Maßgabe der

Anstaltseinrichtungen aufgenommen wird;
c) die Pfleglinge solange in der Krankenanstalt un-

tergebracht, ärztlich behandelt, gepflegt und (Ver-
köstigt werdell, wie es ihr Gesundheitszustand
nach dem Ermessen des behandelnden Arztes er-
fordert;

d) für die ärztliche Behandlung der Pfleglinge, deren
Pflege und Verköstigung aussdtließlich der Ge-
sundheitszustand maßgebend ist;

e) das Entgelt für die Leistungen der Krankenan-
stalt (Pflegegebühren) für alle Pfleglinge oder

'.wenn mehrere Gebührenklassenbestehen, für
alle Pfieglinge derselben Gebührenklasse in
gleicher Höhe festgesetzt ist,

f) die Bediensteten der Krankenanstalt, unbeschadet
der in diesem Gesetz getroffenen Bestimmungen
über die Pflegegebühren sowie die sonst von den
Pfleglingen zu erbringenden Leistungen, von
Pfleglingen oder deren Angehörigen auf keiner-
lei Art entlohnt werden dürfen und

g) die Zahl jener Pfleglinge, die nicht in der allge-
meinen Gebührenklasse, sondern in Gebühren-

.
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klassen mit höheren Pflegegebühren verpflegt
werden, ein Fünftel der für die Anstaltspfleglinge
'bestimmten Bettenanzahl nicht übersteigt.

(2) Allgemeine Krankenanstalten dürfen, soweit
sie nicht von Gebietskörperschaften betrieben wer-
den, unbeschadet der Vorschriften des Abs. 1 nur
dann als gemeinnützig betrachtet werden, wenn
mindestens je eine Abteilung tür die Behandlung
oder Heilung internistischer und chirurgischer Fälle
besteht und im übrigen anderwärtige fachärztliche
Behandlung durch Fachärzte der betreffenden medi-
zinischen Sondergebiete als Konsiliarärzte gesichert
ist. Diese Bestimmung gilt auch dann al~ erfüllt,
wenn vom selben Rechtsträger der Krankenanstalt
die heiden Abteilungen örtlich getrennt unterge-
bracht sind.

§ 20.
öffentlichkeitsrecht bei Erweiterung einer

Krankenanstalt.

Bei Erweiterung einer öffentlichen Krankenanstalt
dluch Einrichtung einer neuen Abteilung oder eines
neuen Ambulatoriums, bei der Verlegung und bei
sonstigen erheblichen Veränderungen im Betrieb
der Anstalt sind die Voraussetzungen für das Offent-
lichkeitsrecht erneut zu überprüfen. Hat die Uber-
prüfung ergeben, daß die Voraussetzungen nicht
mehr vorliegen, ist die Zuerkennung des Offent-
lichkeitsrechts von der Landesregierung zurückzu-
nehmen. Der Fortbestand oder das Erlöschen des
.Offentlichkeitsredlts ist in gleicher Weise wie die
Verleihung des Offentlichkeitsrechts zu verlaut-
baren.

§ 21.
Sicherstellung öffentlicher Krankenanstaltspßege.

(1) Das Land Oberösterreich stellt Kr'ankenanstalts-
pflege für anstnltsbedürftige, unbemittelte Personen
entweder durch Errichtung und Betrieb öffentlicher
Krankena~stalten oder durch Vereinbarung mit nicht
öffentlichen Krankenanstalten sicher.

(2) Als unbemittelt im Sinne des Abs. 1 gelten Per-
sonen, von denen auf Grund der gegebenen Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse anzunehmen
ist, daß für sie auflaufende Pflegegebühren weder
von ihnen selbst noch von einer für sie unterhalts-
pflichtigen Person hereingebracht werden können,

(3) Als anstaltsbedürftig im Sinne des Abs. 1
gelten Pers·onen, deren auf Grund ärztlicher Unter,
suchung festgestellter körperlicher oder geistiger
Zustand die Aufnahme in Krankenanstaltspflege er-
fordert.

§ 22.
Angliederungsverträge.

(1) Wenn es im Jnteresse der Sicherstellung öffent-
licher Krankenanstaltspflege liegt, können zwischen
Trägern öffentlicher und privater Krankenanstalt~n
Angliederungsverträge abgeschlossen werden, in
denen die Unterbringung der Pfleglinge der öffent-
lichen Hauptanstalten in der privaten Krankenan-
stalt (angegliederten Kranke/lanstalt) unter ärzt-
licher Aufsicht und auf Rechnung der Hauptanstalt
vereinbart werden.

,--,. d
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(2) Angliederungsverträge werden erst rechts-
gültig, wenn, sie von der Landesregierung genehmigt
sind. Die Genehmigung darf nur in Fällen unab-
weisbaren Bedarfs erteilt werden.

(3) Liegt eine der vertragschließenden Kranken-
anstalten nicht in Oberösterreich, darf die Genehmi-
gung nur unter der auflösenden Bedingung erteilt
werden, daß der Angliederungsvertrag auch von der
für die außerhalb des Landes 'gelegen'e K~ankenan-
stalt zuständigen Landesregierung nach den für sie
geltenden Rechtsvorschriften genehmigt wird.

(4) Im Falle eines Angliederungsvertrages gelten
die von der Hauptanstalt ·in der angegliederten An~
stalt untergebrachten Pfieglingp. nls "Pftegling€ (ler
Hauptanstalt.

~.
§23.

Arzneimittelvorrat.

(t) In öffentlichen Krankenanstalten, in denen An~
staItsapotheken nicht bestehen, muß ein hinläng-
licher Vorrat an Arzneimitteln, die nach der Eigen-
art der Krankenanstalt gewöhnlich erforderlich sind,
angelegt sein. Für die Bezeichnung und Verwahrung
smd die fur die arztlichen Hausapotheken geltenden
Vorschriften smngemäß anzuwenden. Eine Anfer-
tigung oder sonstige Zubereitung von Arzneien ist
nicht zulässig. Arzneien dürfen an die Pfleglinge
nur unter der Verantwortung eines Arztes verab-
reicht werden.

(2) Der Arzneimittelvorrat ist hinsichtlich der vor-
schriftsmäßigen Aufbewahrung un,d Beschaffenheit
der einzelnen Arzneimittel vom Amtsarzt der Be-
zirksverwaltungsbehörde, allenfalls, soweit nicht
die Gebietskörperschaften als AnstaltsträgeT übeT
eigene Fachkräfte verfügen, unter Beiziehung eines
Fachbeamten der Bundesanstalt für' chemische und
pharmazeutische Untersuchungen in Wien, minde-
stens einmal jährlich zu überprüfen,

(3) Der Rechtsträger der Krankenanstalt darf die
zur Einrichtung und Ergänzung des Arzneimittelvor-
rates erforderlichen Drogen, chemischen und phar~
mazeutischen Präparate sowie sonstige arzneiliche
Zubereitungen nur aus inländischen öffentlichen
Apotheken beziehen.

§ 24.
Ullentlidte Stellenaussdtreibung.

(1) Die Stellen jener Ärzte, die eine öffentlicbe
Krankenanstalt oder eine Abteilung, eine Prosektur
oder ein Ambulatorium in einer öffentlichen Kran~
kenanstalt leiten sollen oder als ständige .Konsiliar-
ärzte bestellt werden sollen und die Stellen jener
Apotheker, die mit der Leitung einer Anstaltsapo-
theke betraut werden sollen, sind unter ,Anführung
der für die Anstellung maßgeblichen dienstrecht-
lichen Vorschriften auszuschreiben. Hiebei ist für
die Bewerbung eine angemessene Frist, in der Regel
eine solche von mindeste,ns vier Wochen, einzu-
räumen. Die Stellenausschreibung ist in de'r Amt-
lichen Linzer Zeitung auf Kosten des Rechtsträgers .
der Krankenanstalt zu veröffentlichen. Eine weIter-
gehende Veröffentlichung ist dem ·Rechtsträger
überlassen.



Beilage 186/1958zum kurzschriftlichen Bericht des o. Ö. Landtages, XVIII. Gesetzgebungsperiode. 23

(2) Die Stellen, die auf Grund der einsdllägigtm
Hoenschulvorschriften besetlt werden, sind von den
Bestimmungen des Abs. 1 ausgenommen.

(3) Die Bewerbungsgesuche sinc:J-mit den erforder-
lichen Urkunden zum Nachweis des Alters und der
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen bezw. des
Apothekerberufes nach den einschlägigen gesetz-
lichen Vorschriften, gegebennnfalls zum Nachweis
der fachlichen Qualifikation bezw. der Anerkennung
als Facharzt, ferner mit einem Lebenslauf und mit
einem amts ärztlichen Gesundheitszeugnis und bei
Bewerbern, die nicht im öffentlichen Dienst stehen,
mit einem Führungs-(Sitten-)zeugnis zu belegen. Im
Bewerbungsgesuch sind ferner die bisherige Tätig-"
keit und allfällige wissenschaftlidle Arbeiten aus-
zuweisen.

(4) Die Gesuche .aller Bewerber sind vom Rechts~
träger der Krankenanstalt der Landesregierung vor-
zulegen, die ein Gutachten des Landessanitätsrates
hinsidltlich der fachlichen Befähigung der Bewerber
einzuholen hat. Im Gutachten sind die Bewerber zu
reihen, wobei mehrere an eine Stelle gesetzt werden
können. Die Reihung, die sowohl die ärztliche (phar-
mazeutische) Qualifikation als auch die sonstige
Befähigung für di~ leitende Stelle zu berücksichtigen
hat, ist eingehend zu begründen.

§ 25.
Allgemeine Gebührenklasse.

(1) In jeder öffentlichen Krankenanstalt muß eine
. allgemeine Gebührenklasse bestehen.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen des § 27 über
die Aufnahme von Pfleglingen in eine Kranken-
anstalt haben folgende Personen Anspruch auf Auf-
nahme .in die allgemeine Gebührenklasse:
a) unbemittelte Personen (§ 21 Abs. 2),
b) solche Personen, die entweder selbst oder für

welche die für sie Zahlungspflichtigen aus eige-
nen Mitteln höchstens die Pflegegebühren dieser
Gebührenklasse . aufbringen können (Minderbe-
mittelte);

c)' die gemäß § 145 ASVG. von einem·Versiehe:
rungsträger (§ 45) in eine öffentliche Kranken-
anstalt eingewiesenen Personen.

(3) Pfleglinge, die aus. dem Grunde des Abs. 2
lit. a oder b Anspruch auf Aufnahme in die allge-
meine Gebührenklasse erheben, sind verpflidltet,
dem Rechtsträger der Krankenanstalt auf Verlangen
Auskunft über ihre Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse zu geben. Die- Gemeinden sind ver-
pflichtet, bei der überprüfung solcher Angaben mit-
zuwirken.

"(4) Die Landesregierung hat das Nähere zur Durch-
führung der Abs. 2 und 3 durch Verordnung zu
regeln.

§ 26.
Höhere Gebührenklassen.

(1) Neben der allgemeinen Gebührenklasse können
in öffentlichen Krankenanstalten Gebührenklassen
mit höheren Pflegegebühren (höhere Gebühren-
klassen) nach Maßgabe der Bestimmungen des § 19

d
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Abs. 1 lit.~gerrichtet werden, wenn die Einrichtungen
der Krankenanstalt die Errichtung solcher Gebühren--
klassen ermögliChen.

(,) Die höheren Gebührenklassen sind zur Auf-
nahme solcher Personen bestimmt, auf die die Vor-
aussetzungen des § 25 Abs. 2 lit. abis c nicht ZU~

treffen.

(3) In die höheren Gebühr~nklassen können ferner
solche Personen aufgenommen werden, die ihre Auf-
nahme dort verlangen, wenn in der Regel vorher
eine schriftliche Verpflichtungserklärung über die
Tragung der Pl1ege- und Sondergebühren beige-
bracht oder angemessene Vorauszahlung geleistet
wird. Vor der Aufnahme in die höhere Gebühren·
klasse ist der Erkrankte bezw. sein gesetzlicher Ver.,.
treter über den Umfang der Verpflichtungen, die ihm
aus -der Aufnahme in die höhere Gebührenklasse
erwachsen, in g~eigneter Weise aufzuklären.

(4) Kann einem Pflegling einer höheren Gebühren-
klasse die 2ahlung der Pl1egegebühren und der Son-
dergebühren nicht mehr zugemutet werden, ist er in
die allgemeine Gebührenklasse zu versetzen.

(,,)Pl1eglinge, die Anspruch auf die Aufnahme in
die allgemeine Gebührenklasse haben, dürfen nicht
deshalb abgewiesen werden, weil nur in Kranken-
zimmern der höheren Gebührenklassen Betten un-
belegt sind.

§ 27.
Aufnahme von Pfleglingen.

{t} Pfleglinge können nur durch die in der Anstalts-
ordnung bestimmten Organe (§ 7 Abs. 3 lit. a) auf
Grund der Untersuchung durch den hiezu bestimmten
Anstaltsarzt aufgenommen werden.

(2) Die Aufnahme von Pl1eglingen ist auf anstaHs-
bedürftige Personen (§ 21. Abs. 3) beschränkt. Bei
der Aufnahme ist auf den ZweCkder Krankenanstalt
und auf den Umfang ihrer Einrichtungen Bedacht zu
nehmen, Unabweisbare Kranke müssen in Anstalts-
pflege genommen werden.

(3) Als unabweisbar im Sinne. des Abs. 2 sind Per-
sonen zu betracht~n, deren geistiger oder körper-
licher Zustand wegen Lebensgefahr oder wegen
Gefahr einer sonst nicht vermeidbaren schweren
Gesundheitsschädigung sofortige Anstaltsbehand~
lung erfordert.

(4) Den unabweisbaren Kranken im Sinne des
Abs. 3 sind Personen gleichzuhalten, die auf Grund
besonderer Vorschriften von einer Behörde einge-
wiesen werden.

(5) Kann ein Säugling nur gemeinsam mit der nicht
anstaltsbedürftigen Mutter oder einer anderen Be-
gleitperson oder eine anstaltsbedürftige -Mutter nur
gemeinsam mit ihrem Säugling aufgenommen wer-
den, so sind Mutter (Begleitperson) und Säugling
gemeinsam in Krankenanstaltspflege zu nehmen.

(6) In son.stigen Fällen ist die Aufnahme nicht an-
staltsbediirftiger Begleitpersonen nur in besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen mit Zustimmung
des ärztliche~ Leiters der Krankenanstalt zulässig,
wenn die Unterbringung der Begleitperson in der
Krankenanstalt möglich ist.
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§ 28.
Erste ärztliche Rille.

Unbedingt notwendige erste ärztliche Hilfe darf
in öffentlichen Krankenanstalten niemandem ver~
weigert werden.

§ 29.
Entlassung von Pflegllngen.

(1) Pfleglinge, die auf Grund des durch anstalls-
ärztliche Untersuchung festgestellten Behandlungs-
erfolges der Anstallspflege nicht mehr bedürfen,
sind aus der Anstaltspflege ohne Verzug zu ent~
lassen. Anstallsbedürflige Pfleglinge sind zu ent-
lassen, wenn ihre Uberstellung in eine' andere
Krankenanstalt notwendig und sichergestellt ist. Die
von der Anstaltsleitung bestimmfen Anstaltsärzte
haben vor jeder Entlassung durch" Untersuchung
festzustellen, ob der Pflegling geheilt, gebessert
.oder ungeheilt entlassen wird.

(,) Kann der Pfleglin(,l nicht sich selbst überlassen
werden und steht nicht die Vbemahme des Pfleg-
lings durch Angehörige oder sonst ihm nahe-
stehende Personen fest, ist der Träger der öffent-"
lichen Fürsorge rechtzeitig vor der Entlassung zu
v·erständigen.

(3) Wünschen der Pflegling, seine Angehörigen
oder sein gesetzlicher Vertreter die vorzeitige Ent:
lassung, so hat der behandelnde Arzt auf allfällige
für die Gesundheit nachteilige Folgen aufmerksam
zu machen und darüber eine Niederschrift aufzu-
nehmen. Eine vorzeitige Entlassung ist nicht zu-
lässig, 'wenn der Pflegling auf Grund besonderer
Vorschriften von einer Behörde in Krankenanstalts-
pflege eingewiesen word~n ist.

},

§ 30.
Leichenöffnung (Obduktion).·

(t) Die Leicb,en eier in öffentlichen Krankenanstal-
ten verstorbenen Pfleglinge sind zu obduzieren,
wenn die Obduktion sanitätspolizeilich oder gericht-
lich angeordnet wurde 9der zur 'Wahrung anderer
öffentlicher oder wissenschaftlicher Interessen, ins-
besondere wegen diagnostischer Unklarheit des
Falles oder wegen eines vorgenommenen opera-
tiven Eingriffs erforderlich ist.

(,) Liegt keiner der im Abs. 1 erwähnten Fälle vor
.und hat der Verstorbene nicht schon bei Lebzeiten
einer Obduktion zugestimmt, darf eine Obdul;<.tion
nur mit Zustimmung der.nächsten Angehörigen vor-
genommen werden. .

(3) Vber jede Obduktion ist eine Niederschrift auf-
zunehmen, die mit der Krankheitsgeschichte zu ver-
wahren ist. Die Obduktionsniederschrift ha~ die
Feststellung der Identität des Qpduzierten, die
pathologischen Befunde an der Leiche und die Todes-
ursache zu enthalten. Die Niederschrift ist von den
bei .der Leichenöffnung anwesenden Ärzten zu. un-
terzeichnem. /

§ 31.
Prosektur.

In Allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten, die
der Unterbringung von mindestens fünfhundert

-d
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§ 32.
Anstaltsambulatorien.

(1) In Allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten
und in öff,mtlichen Sonderheilanstalten (§ 2 Z. I
und 2) können für die Untersuchung und Behandlung
von unbemittelten (§ 21 Abs. 2) Kranken, die einer
Anstaltsbehandlung nicht bedürfen, Anstaltsambu-
latprien betrieben werden.

(2) Andere als unbemittelte Kranke ,dürfen in An-
staltsambulatorien nur dann untersucht und be-
handelt werden;
a) wenn es-sich um die unbedingt notwendige erste

Hilfe handelt oder
b) wenn es sich um eine Nachbehandlung nach erster

ä'rztlicher Hilfe oder in Fortsetzung einer in der
Krankenanstalt erfolgten Pflege handelt, die im
Interesse des Behandelten unbedingt in der glei-
chen Anstalt durchgeführt werden muß, oder

c) wenn Behandlungsmethoden mit solchen Behelfen
angewendet werden müssen, die außerhalb der
Anstalt nicht in geeigneter Weise zur Verfügung
stehen.

(3) Die Errichtung und der Betrieb von Anstalts-
ambulatorien bedürfen einer gesonderten Genehmi-
gung der Landesregierung, ....wobei die Vorschriften
der §§ 3 und 4 sinnge~äß anzuwenden sind.

(4) Für jedes Anstaltsambulatorium ist in Buch-
oder Karteifotm eine Aufzeichnunu zu führen, worin
die Besucher des Ambulatoriums unter fortlaufender
Ambulanz-Zahl, mit Vor- und Zunamen, bei Frauen
auch mit dem Geburtsnamen, ferner nach Ge1;mrts-
datum und Anschrift, unter Anführung der Vorge-
schichte der Erkrankung (Anamnese), der Diagnose
und dfr Therapie sowie allenfalls des Kostenträgers
und des AmbulatoriuIIlsbeitrages einzutragen sind.

(s) Der Betrieb eines Anstaltsambulatoriums ist
vom Träger der Krankenanstalt durch eine Arobula-
tori ums ordnung zU regeln. Hiefür gelten sinngemäß
die. Bestimmungen des § .,.

Pfleglingen dienen, ist eine 'entsprechend einge-
richtete Prosektur vqrzusehen.

§ 33.
Pllegegebühren.

(1) Die Pllegegebühren der allgemeinen Gebühren-
klasse sind das tägliche Entgelt für die Unterbrin-
gung, ärzt.liche Untersuchung und Behandlung der
Pfleglinge sowie für die Beistellung der erforder-
lichen Heilmittel (Arznei usw.) sowie von Pflege und
Verköstigung.

(,j In den Ptlegegebühren nicht enthalten sind die
Kosten der Beförderung des Pfleglings in .eine
Krankenanstalt und aus einer Krankenanstalt und
von einer in eine andere Krankenanstalt, die Kosten
der Anschaffung therapeutischer und der Beistellung
orthopädischer oder kieferchirurgischer Behelfe SQM

wie der Beistellung von Blutersatz und eines Zahn~
ersatzes, en~ilich die Kosten der Beerdigung eines in
der Krankenanstalt Verstorbenen.

(aj Bei Entbindungen ist das Entbindungspauschale
das Entgelt für di~ im Abs. 1 genannten Leistungen,
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den Beistand durch eine in der Krankenanstalt an-
gestellte Hebamme und die anschließende Wochen-
bettpflege bis zu insgesamt zehn Tagen.

(4) In Fällen des § 27 Abs. 5 werden die Pflege-
gebührelJ nur für eine Person in Rechnung gestellt.

. Für Begleitpersonen in Fällen des § 27 Abs. 6 sind
auch die Pflegegebühren für die Begleitperson als
Pflegegebühren des Pfleglings zu behandeln.

(5) Für den Aulnahme- und denEntlassungstag sind
die Pflegegebühren in voller Höhe zu entrichten. Bei
Uberstellung eines Pfleglings in eine andere öffent-
liche Krankenanstalt in Oberösterreich hat nur die
übernehmende Krankenanstalt Anspruch auf die
Pflegegebühren für diesen Tag.

§ 34.
Sondergebühren.

(1) Neben den Pflegegebühren dürfen folgende
Sonderg~bühren eingehoben werden:
a) der Ersatz für die im § 33 Abs. 2 genannten Auf-

wendungen, soweit sie von der Krankenanstalt
getragen wurden; .

b) der Ersatz des Entgelts für den fallweisen Bei-
stand durch eine nicht in.der Krankenanstalt an-
gestellte Hebamme,

c) in, den höheren Gebührenklassen die Aufwands- .
gebühren (Abs. 2).

(2) Die Aufwandsgebühren (Abs. 1 lit. c) umfassen
den Ersatz für
a) den Sachaufwand und den nicht gemäß lit. b ge-

deckten Personalaufwand der Krankenanstalt für
die in einer höheren Gebührenklasse unterge-
brachten Pfleglinge (Anstaltsgebühr),

b) die Arzthonorare (Arztgebühr) sowie gegebenen-
falls die Honorare für die Anstaltshebammen
(Hebammengeb ühr).

(3) Der Beitrag für die Behandlung von Personen,
die nicht als Pfleglinge in der Anstalt aufgenommen
wurden (Ambulatoriumsbeitrag) ist ebenfalls als
Sondergebühr zu behandeln. ...

(4) Die näheren Bestimmungen über die Sonder-
gebühren hat die Landesregierung durch Verord-
nung zu treffen. Soweit es die Honorare gemäß
Abs. 2 lit. b betriIlt, ist hiebei der Ari'tekammer
für Oberösterreich bezw. dem Hebammengremium
für Oberösterreich und den Rechtsträgern der
Krankenanstalten Gelegenheit ·zur Stellungnahme
zu geben.

(5) § 33 Abs. 5 ist auch auf die Pflegegebühren u;'d
die Sonder gebühren der höheren Gebührenklassen
anzuwenden.

§ 35.
Pßegegebühren, Sonde!gebühren; Verpßichtete.

(1) Zur Bezahlung der in einer Krankenanstalt auf-
gelaufenen Pflege-(Sonder-)gebühren ist in erster
Linie der Pflegling selbst verpflichtet, soferne und
soweit nicht eine andere physische oder juristisch.e
Person auf Grun.i der Bestimmungen des ASVG.
oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften hiezu ver-
pflichtet ist oder hlefür Ersatz zu leisten hat.

d
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.(,) Können 'die Pfiege-(Sonder-)gebühren nicht
beim Pflegli,ng selbst oder bei den sonstigen im
Abs~ J genannten Personen hereingebracht werden,
sind zum Ersatz die' für ihn unterhaltspflichtigen
Personen heranzuziehen.

(,) Andere als die in den §§ 33 und 34 vorge-
sehenen Gebühren oder Entgelte dürfen vom Pfleg-
hng 'bezw. -von den in den Abs. 1 und 2 'genannten
Personen nicht eingehoben werden.

§ 36.
Pflegegebühren, Sondergebühren; Einbringung.

(t} Die Ptlege-(Sondcr-)gGbühren sind mil dE:lll
Entlassungstag oder nach Bedarf mit dem letzten
Tag des Monats abzurechnen und, soweit sie niebt
im vorhinein entrichtet worden sind, ohne Verzug
millels Pfiege-(Sonder-)gebührenrechnung zur Zah-.
jung vorzuschreiben. Die Pfiege-(Sonder-)gebühren
sind mit dem Tag der Vorschreibung fällig. Nach
Ablauf von sechs Wochen ab dem Fälligkeitstag sind
gesetzliche Verzugszinsen zu berechnen. In der
Pfiege-(Sonder-jgebührenrechnung ist der Verpflich-_
te te aufzufordern, den ausgewiesenen Betrag binnen
zwei Wochen zu bezahlen. Ferner ist ein Hinweis
auf. die Regelung der Abs. 4 und 7 aufzunehmen.

(,) .Der gemäß § 35. zur Leistung von Pfiege-
(Sonder-)gebühren Verpflichtete kann zur Leistung
einer angemes~;enen Vorauszahlun.9 aufgefordert
werden. Dies gilt nicht tür unbemittelte oder gemäß
§ 145 ASVG. von einem Versicherungsträger ein-
gewiesene Personen, die in die allgemeine Gebüh-
renklasse aufgenommen werden.

(3) In berück.sichtigungswürdigen Fällen kann über
Ersuchen des .zur Bezahlung der Pfiege-(Sonder-)
gebühren Verpflichteten ein Zahlungsaufschub ein-
geräumt ',?der gestattet werden, daß der ausgewie-
sene Bet.rag in Teilbeträgen bezahlt wird. Wurde
die Zahlungsfrist erstreckt oder Teilzahlung ge-
währt, sind die gesetzlichen Verzugszinsen für die
Dauer des Aufschubes nidlt zu berechnen.

(4) Die in der Pflege-(Sonder-jgebührenrechnung
ausgewiesene Forderung ist vollstreckbar
a) ent.weder nilch Ablauf der zweiwöchigen. Zah,.

lungsfrist (Ahs. 1)
b) oder nach Ablauf von zwei Wochen, gerechnet

vom Tage des Ablaufes der erstreckten Zahlungs-
frist (Abs. 3) .

c} .oder bei Nidübezahlung von Teilbeträgen
(Abs. 3) bezüglich des gesamten aushaltenden
Betrages nach Ablauf von zwei \Vochen nach
Fälligkeit eines Teilbetrages.

(c.} Auf Grund von Rückstandsausweisen der
Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten für
Pflege-(Sonder-jgebühren ist die Vollstreckung im
Verwaltungswege zulässig, wenn die Vollstreckbar-
kei t von der Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt
wurde. Die Pllege-(Sonder-)gebührenredmung, auf
der im Falle des Abs. 4 lit. c vom Rechtsträger der
Krankenanstalt der aushaftende Betrag zu verzeidl~
nen ist, gilt als Rückstandsausweis.

(.) Die Bestimmungen der Abs. 4 und 5 gelten
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sinngemäß für die Einpringung der gemäß Abs, 2
geforderten Vorauszahlungen.

(7) Gegen die Vorschreibung (Abs. 1) steht dem-
jenigen, gegen den sie sich richtet, der Einspruch zu,
der binnen zwei Wochen nach Zustellung schriftlich
bei der Stelle einzubringen ist, die die Pflege-
(Sonder-)gebührenrechnung ausgestellt hat. Ansu-
chen um Gewährung eines Zahlungsaufschubes oder
von Teilzahlung (Abs. 3) gelten nicht als Einspruch.
Falls dem Einspruch vom ReChtsträger der Kranken·
anstalt nicht voll Rechnung getragen wird, ist er
vom Rechtsträger der Bezirksverwaltungsbehörde
vorzulegen, die die PlIege-(Sonder-)gebühren dem
Verpflichteten mit Bescheid vorzuschreiben hat. Dem

':Rechtsträger der Kran~enanstalt kommt im Ver-
fahren Partei stellung zu. Ergibt sich bei der behörd-
lichen Vorschreibung eine Differenz gegenüber-dem
mit der PlIege-(Sonder-)gebührenrechnung vom
Rechtsträger tier Kran~enanstalt vorgeschriebenen
Betrag und wurde ein Betrag bereits erlegt oder die,
Forderung gemäß Abs. 3 und 4 vollstreckt, so ist im
Bescheid zwar die Höne der PlIege-(Sonder-)gebüh-
ren zu bestimmen, jedoch lediglich die Differenz .zur
Zahlung vorzuschreiben.

(8) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 7 gelten auch
bezüglich .jener Sondergebühren, die nicht dem
Rechtsträger der Krankenanstalt zufließen (z'. B,

-Arzthonorare gemäß § 34 Abs. 2 Jit. b). Diese' Son-
dergebühren hat der Rechtsträger gleichzeitig mit
den sonstigen. Pflege-(Sonder-)gebühren einzubrin-
gen, Die Arzthonorare sind dem leitenden Arzt der
Abteilung (Anstalt) lind den anderen behandelnden
Arzten nach Eingang, spätestens zum Ende des fol-
genden Monats; nach Abzug eines Honorarrück~
lasses von 20 v. H. auszuhändigen.' Haben für den
Fall der Vertretung der leitende Arzt und sein Ver-
treter nichts anderes .bezüglich der- Honorare' ver-
einbart, so Sind diese nach Abzug des Horiorarrück-
lasses beiden zu gleichen Teilen auszuhändigen .

'.

. § '37.
Pflegeg.ebühren, Sondergebühren; Ermittlung.

(1) Die PlIege-(Sonder-)gebühren sind vom Rechts-
träger der Krankenanstalt für die Voranschläge und
Rechnungsabschl\isse kostendeckend zu ermitteln.

(,) Folgende Aufwendungen dürfen der Ermittlung
der Pflege-(Sonder-)gebühren nicht zu Grunde gelegt

-werden: .
a) die Kosten, die gemäß § 33 Abs: 2 in den Pilege-

gebühren nicht enthalten. sindi·
b) die Auslagen, die sich durch die Errichtung, Um-

gestaltung oder Erweiterung der Anstalt er~
geben,' ferner' Abschreibun'gen vom yYert der
Li~genschaften sowie Pensionen.

§ 38 ..
Pllegegebühren, Sondergebühren; Festsetzung.

Die PlIege-(Sonder-)gebühren' si!,d von der Lan-
desregier~ng, b'=!i anderen als vom -Land selbst
verwalteten öffentlichen Krankenanstalten auf An-
trag des' Rechtsträgers, unter Bedachtnahme auf die
ordnungsgemäße und wirtschaftliche Gebarung fest-
zusetzen und im Landesgesetzblatt kundzumamen.

"'.-'.'
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§ 39.
Pflegegebühren, Sondergebühren; Einheitlichkeit.

_ (1) Bei mehreren im Sinne der Aufzählung des § 2
gleichartigen ö.lfentlichen Krankenanstalten im BeR

reich einer Gemeinde sind die Pflege-(Sonder-)
gebühren einheitlich für diese Anstalten fest-
zusetzen.

(2) Die "Pflege-ISonder-)gebührep von ölfentlichen
Krankenanstalten, die _nicht von einer Gebiets-
körperschaft verwaltet werden, dürfen nicht, nie-
driger sein als die Pflege-(Sonder-)gebühren der
nächstgelegenen, von einer Gebietskörperschaft
betr~ebenen öffentlichen Krankenanstalt mit gleich ..
artigen oder annähernd gleichwertigen Einrich-
tungen.

,

Sondervorschriiten über die Bezie·
hungen der Rechtsträger der öilent-
I ich e n K r a n k e n ans tal t c n z u den T r ä-

ger n der So Z i a Iv e r sie her u n g.

§ 40.
Kostenverteilung.

(1) Die den Rechtsträgern der öffentlichen' Kran-
kenanstalten gebührenden Pflegegebührenersätze
sind, wenn es sich um den Versicherten selbst han-
delt, zur Gänze vom Versicherungsträger, wenn es
sich aber um einen Angehörigen. des Versicherten
handelt, zu 80 v. H. vom Versidlerungsträger und
zu 20 v ..H. vom Versicherten zu entrichten.

(2) Soweit der Versicherungsträger in der Satzung
den von ihm zu tragenden Anteil an den Pflegege-
bührenersätzen erhöht hat, ermäßigt sich der vom
Versicherten zu entrichtende Anteil entsprechend.
Die Versicherungsträger haben die in Betracht kom-
menden Rechtsträger der öffentlichen Krankenan-
stalten von jeder Veränderung des Hundertsatzes
\lnverzüglich in Kenntnis zu setze~.

§ 41.
Leistungen.

Mit den zwiscnen den Versicherungsträgern und
den Rechtsträgern der öffentlichen Krankenanstalten
vertraglich vereinbarten Pflegegebührenersätzen

- (§ 44 Abs. 2) eLlschließiich des vom Versicherten
gemäß § 40' für Angehörige zu entrichtenden An-
teiles werden alle Leistungen abgegolten, für die
im Sinne des § 33 Pflegegebühren als Entgelt zu ent-
richten sind. Bezüglich anderer Leistungen gilt § 33
Abs. 2 sinngemäß.

§ 42.
Einsichtsrecbt.

(1) Den Versicherungsträgern st-eht nach Maßgabe
der Bestimmungen der folgenden Absätze hinsicht-
hell' jedes Erkrankten, für dessen Anstaltspflege sie
aufzukommen haben, das Recht zu, in alle, den
Krankheitsfall -betreffenden Unterlagen der öffent-
lichen Krankenanstalt (zum Beispiel Krankheitsge-
schichte, Röntgenaufnahmen, Laboratoriumsbefunde)
Einsicht zu nehmen, sowie durch einen beauftragten
Facharzt den Erkrankten in der öffentlichen Kran-
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kenanstalt im Einvernehmen mit dem Rechtsträger
der öffentlichen Krankenanstalt bezw. mit dem von
ihm zur Herstellung dieses Einvernehmens Beauf-
tragten untersuchen zu lassen.

(2) Hiebei ist unter Einhaltung einer angemes-
senen Frist der Termin für die Einsichtnahme bezw.
für .die Unters:uchung des Erkranktem zu verein-
baren.

(a) Die Einsichtnahme in die Unterlagen der öffent-
lichen Krankenanstalt bezw. die Untersuchung des
Erkrankten hat in, den vom' ärztlichen Leiter der
öffentlichen Krankenanstalt hiefür bestimmten Räu-
men und 'im Beisein des ärzt!ichen Leiters der öffent-
lichen Krankenanstalt oder des hiezu bestellten
Arztes zu erfolgen. Das Recht der Versicherungs- .
träger, nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen Abschriften von Krankheits-
geschichten zu verlangen, wird hietlurch nicht be-
rührt.

§ 43.
Ersatz der Pflegegebühren.

- (1) Der Rechtsträger der öffentlichen Kranken-
anstalt hat gegenüber dem eingewiesenen Erkrank-
ten und gegenüber den 'für ihn unterhaltspflichtigen
Personen, soweit sich aus § 40 nichts anderes ergibt,
keinen Ansp~uch auf Ersatz der Pflegegebühren für
die ,Dauer der vom Versicherungsträger gewährten
Anstaltspflege. Jedoch haben jene eingewiesenen
Erkrankten, die gemäß § 26 Abs. 3 auf ihren Wunsch
in eine höhere Gebührenklasse aufgenommen
wurden, die Differenz zwischen den Pflegegebühren-
ersätzen der Versicherungsträger und den Pflege-
gebühren der höheren Gebührenklasse sowie die

"Sondergebühren aus eigenem zu tragen.
(,j Nach Ablauf der vom Versicherungsträger ge-

währten Anstaltspflege hat der Versicherte für' den
weiteren Anstaltsaufenthalt die Kosten zu tragen,
und zwar in der Höhe der gemäß § 44 Abs. 2 ver-
einbarten Pflegegebührenersätze bezw. Sonder-
gebühren ..

(a) Für die Einbring'ung'des vom Versicherten für.
Angehörige gemäß § 40 zu entriditenden 'Anteiles
an den Pflegegebührenersätzen gilt § 36 sinngemäß:

§ 44.
Verträge; Schiedsgericht.

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts besonderes be-
stimmt ist, sind die Beziehungen der Versicherungs-
träger zu den Rechtsträgern .der öffentlichen Krah-
kenanstalten nach Maßgabe der Bestimmungen der
folgenden Absätze durch privatrechqiche Verträge
zu regeln.

(2) Die Verträge sind zwischen dem Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger im
Einvernehmen mit den in Betracht kommenden Ver-

-sicherungsträgern einerseits und dem Rechtsträger
der öffentlichen Krankenanstalt andererseits abzu·
schließen. Die Verträge bedürfen zu ihrer Rechts-
gültigkeit der schriftlichen Form der Abfassung. Die
mit Rechtsträgern von öffentlh::hen Krankenanstal-
ten, die nicht von einer Gebietskörperschaft 'be·
trieben werden, zu vereinbarenden Pflegegebühren-

,I «
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ersätze und allfälligen Sondergebühren dürfen nicht
niedriger sein als jene, die vom gleichen Versiche-
rungsträger an den Rechtsträger der nächstgelegenen
öffentlichen, von einer Gebietskörperschaft betrie-'
benen Krankenanstalt mit gleichartigen oder an-
nähernd gleichwertigen Einrichtungen geleistet
werden.

(3) Die Verträge haben Bestimmungen über die
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen d~m Ver-
sicherungsträger (dem Hauptverband) und dem

, Rechtsträger d~r Krankenanstalt durch ein Sdlieds-
gericht vorzusehen, dessen Vorsitzender durch den
Präsidenten des Rechnungshofes aus dem Kreis der
rechtskundigen Beamten des Rechnungshofes be·
stellt vtird.

(4) Wenn innerhalb von zwei Monaten nach dem
lnkrafttreten dieses Gesetzes oder nach einer Ver-
tragsauflösung ein Vertrag zwischen dem Rechts-
träger der öffentliChen Krankenanstalt und dem
Hauptverband der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger nicht zustande kommt, hat auf Antrag
über die den Vertragsabschluß entgegenstehenden
Streitfälle ein Schiedsgericht zu entscheiden.

(5) Das Schiedsgericht gemäß Abs. 4 besteht aus
einem vom' Präsidenten des Rechnungshofes· aus
dem Kreise der rechtskundigen Beamten des Rech-
nungshofes zu bestellenden Vorsitzenden und aus
zwei Beisitzern, von denen je 'einer von den Streit-
teilen zu berufen ist. Den Antrag auf Entscheidung
durch das Schiedsgericht kann jeder der beiden
Streitteile und die Landesregierung beim Präsiden-
ten des Rechnungshofes stellen. Soweit hiefür in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, gelten die
Bestimmungen der §§ 577 bis 599 der Zivilprozeß-
ordnung über das ~chiedsrichterliche Verfahren. Die
Entscheidung des Schiedsgerichtes ist endgültig und
für die Streitteile sowie für die gemäß Abs. 7 zur
Genehmigung berufene Landesregierung verbind-
lich. Von jeder Entscheidung des Schiedsgerichtes ist
der Landesregierung eine schriftliche Ausfertigung
zuzustellen.

(,) Jeder Antrag bei einem Schiedsgericht (Abs. 3
una 4) ist der Landesregierung vom Antragsteller
unter Darlegung des Streitfalles gleichzeitig mit der
AntragsteIlung bekannt~ugeben.

(7) Der Abschluß von Verträgen gemäß Abs. 1 be-
darf zu seiner Rechtswirksamkeit der Genehmigung
der Landesregierung. Jeder Vertrag ist binnen einer
Woche nach Abschluß vom Rechtsträger der öllent-
.lichen Krankenanstalt der Landesregierung vorzu-
legen; er gilt als .genehmigt, wenn die Landesregie-
rung nicht binnen vier Wochen, gerechnet vom
Zeitpunkt der Vorlage, die Genehmigung versagt.
Wegen solcher Vertragsbestimmungen, die auf
Grund und im Sinne einer schiedsgerichtlichen Ent-
scheidung zustande gekommen sind, darf die Geneh-
migung nicht versagt werden.

§ 45.
Versicherungsträger.

(t) Versicherungsträger im Sinne der §§ 40 bis 44
sind die Träger ,der Krankenversicherung (§ 23
Abs. I ASVG.).
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(2) Im Rahmen der in den §§ 40 his 44 geregelten
Beziehungen zu den Rechtsträgern der öffentlichen
Krankenanstalten sind den Krankenversicherungs-
irägern gleichgestellt
a) die Unfallversicherungsträger (§ 24 ASVG.),
h) die Pensionsversicherungsträger (§ 25 ASVG.),
c) die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb-

lichen Wirtschafi (§ 1 GSPVG.) und
d) die Landwirtschaftliche Zuschußrentenversiche-

rungsanstalt (§ 8 LZVG.).

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes - mit Aus-
nahme jener des § 40 - sind ferner entsprechend
anzuwenden auf die Beziehungen der Rechtsträger
der öffentlichen Krankenanstalten zur Krankenver-
sicherung der Bundesangestellten, zur Versiche-
rungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, so-
weit diese als Träger der Krankenversicherung .im
Sinne des § 413 Abs. 1 ASVG. in Betracht kommt,
und zu den Meisterkrankenkassen (§ 480 Abs. 1 Z. 9
ASVG.).

Beziehungen
öffentlichen
den T r.ä ger n

der Rechtsträger der
Krankenanst~lten zu
der Ö i i e n lli c h e n F ü r-

so r 9 e.

§ 46.
Einsichtsrecht.

Für die Dberwachung der Pflegefälle durch die
Träger'der öffentlichen Fürsorge ist § 42 sinngemäß
anzuwenden .

.D eck u n ~ des Be tri e b s a b 9 a n 9 e s.

§ 41.
Beiträge zum Betriebsabgang.

(1) Das Land deckt den Betriebsabgang der öffent-
lichen Krankenanstalten nach Maßgabe der BestIm-
mungen dieses Gesetzes in einem AU!5maß,das 60
v. H, der Gesamtsumme der Betriebsabgänge aller
öffentlichen Krankenanstalten entspricht (Landes~
beitrag).

(2) Betriebsabgdng im Sinne des Abs. 1 ist die
durch den genehmigten Rechnungsabschluß ausge-
wiesene Summe jener Betriebs- und Erhaltungs-
kosten einer öffentlichen Krankenanstalt, die durch
die Einnahmen nicht gedeckt sind. Zweckzuschüsse
des Bundes (§§ 51 und 58 KAG.) gelten nicht als
Einnahmen in diesem Sinne.

(3) Das Landesgebiet bildet gleichzeitig Beitrags-
bezirk und Krankenanstaltensprengel. Durch die
Bestimmunq des 1< rankenanstaltensprengels und des
Beitragsbezirkes wird das räumliche Gebiet um-
schrieben, innerhalb dessen Krankenanstalten nach
Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Beitrags-
leistung zum Betnebsabgang haben. Dem Kranken-
anstaltensprengel bezw, dem Beitragsbezirk kommt
keine Rechtspersönlichkeit zu.

«) Der Betriebsabgang wird nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen gedeckt:
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a) Fünf Sechstel des Landesbeitrages werden so auf-
geteilt, daß für· jede Krankenanstalt zunächst als
Vorzugs anteil 50 v. H. des Betriebsabgangs ge-
deckl werden.

b) Darüber hinaus wird ein Sechstel des Landes};Jei-
trages nach folgendem 'Schlüssel auf die .einzel-
nen Krankenanstalten verteilt: Der zur Vertei-
lung bestimmte Betrag wird durch die Summe
der Jahresverpflegstage aller an der Abgangs-
deckung beteiligten Krankenanstalten geteilt
und 'für jede Anstalt mit der Summe ihrer Jahres-
verpflegstage vervielfacht. Der sich daraus er-
gebende Betrag wird für jede Krankenanstalt
nach Maßgabe des Abs. 5 zusätzlich zum Vor-
zugsanteil (lit. a) gewährt (Belagsanteil).

(5) Der Belagsanteil (Abs. 4) ist jedoch nur in
einem Ausmaß auszuschütten I daß für keine Kran-
kenanstalt einschließlich des Bundeszuschusses ein
größerer Beitrag geleistet wird, als 90 v. H. des Be-
triebsabgangs entspricht (Höchstdeckung).

(6) Erreicht die Summe aller gemäß Abs. 4 und 5
geleisteten Beiträge nicht ·das Ausmaß des Landes-
beitrages, so ist die Differenz nach dem Verhältnis
der Jahresverpflegstage auf jene Krankenanstalten

I aufzuteilen, die Höchstdeckung (Abs. 5) nicht er-
reicht haben. Die Verteilung ist solange fortzu-
setzen, bis alle Mittel aufgebraucht sind (Restver~
teilung). Die Bestimmung des Abs. 5 gilt auch für
die Restverteilung

§ 48.
Auibrlngung der Mltlel.

(1) Zum Zwecke der Aufbringullg der Hälfte des
Landesbeitrages (§ 47 Abs. 1) haben die Gemeind~n
Krankenanstaltenbeiträge zu leisten. Die Krank-::n-
anstaltenbei.träge sind de,n Gemeinden von der Lan-
de.sregierung mit Bescheid zu Beginn eines jeden
Jahres mit dem nrlch den Bestimmungen des Abs. 2
auf sie entfallenden Betrag vorzuschreiben. Der
Krankenanstaltenbeitrag ist in vier gleichen Teilbe~
trägen jeweils am 1. Februar, 1. Mai, 1. September
und 1. November jeden Jahres fällig.

(2) Die Krankenanstaltenbeiträge sind von der
Landesregierung nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen festzusetzen:
a) Der von den Gemeinden aufzubringende Betrag

(Gemeindenanteil) ist für' die einzelnen Gemein-
den im Verhältnis der Finanzkraft aufzuteilen.
Die Finanzkrüft wird erfaßt durch die Heran-
ziehung
1. von 50 v. H. q.er Ertragsanteile der Gemein-

den an den gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben,

2. der Grunq.steuer von" land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben unter Zugrundelegung
der Meßbeträge des der Beitragsleistung un-
mittelbar vorangegangenen Kalenderjahres
·und des Hebesatzes von 200 v. R, .

3. der Grundsteuer von den Grundstücken unter
Zugrundelegung der Meßbeträge des der Bei-
tragsleistung unmittelbar vorangegangenen
Kalenderjahres und des Hebesatzes von 200
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v. H., bei l1en Erstarrungsbeträgen des dop-
pelten Erstarrungsbetrages,

4. der Gewerbest.euer vom Gewerbeertrag und
Gewerbekapital unter Zugrundelegung de'r
'Meßbeträg(~ des der Beitragsleistung unmit-
telbar vorangegangenen Kalenderjahres und
des Hebesatzes von 250 v. H., abzüglich des
vom Bund und Land nicht gedeckten, im ge-
nehmigten Rechnungsabschluß (§ 14 Abs. 2)
des der Beitragsleistung zweitvorausgegan-
genen Jahres ausgewiesenen Betriebsab~
ganges der öffentlichen Krankenanstalten der
Gemeinde,n.

b) Der Gemeindenanteil ist ferner für die einzelnen
Gemeinden nach dem Verhältnis der sich aus der
letzten Volkszählung ergebenden Bevölkerungs~
zahl der Gemeinden aufzuteilen.

c) Das Mittel aus den beiden gemäß Iit. a und b
für die einzelnen Gemeinden errechneten Be~
träge ergibt den von den einzelnen Gemeinden
zu leistenden Krankenanstaltenbeitrag.

§ 49.
Verfabren.

(.) Die Landesregierung 'hat für jede öffentliche
Krankenanstalt zu Beginn jeden Jahres den nach
dem genehmigten Voranschlag für das laufende Jahr'
zu erwartenden Betriebsabga.ng festzustellen und
den gemäß § 47 Abs. 4 bis 6 zu deckenden Anteil
zu ermitteln. Von diesem Betrag ist jeweils zum'
1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember als
Abschlag ein Viertel dem Rechtsträger der öffent-
lichen Krankenanstalt anzuweisen.

(2) Die Abweichungen des Rechnungsabschlusses
der jeweiligen öffentlichen Krankenanstalt vom
Voranschlag sowie die sonstigen A,bweidlungen der
Summe der Abschlagszahlungen zum endgiltigen
Beitrag sind jährlich einmal in einer Endabrechnung
zu berücksichtigen und zu. bereinigen.

(3) Die näheren Bestimmungen hat die Landes-
regierung durch Verordnung zu treffen.

Betrlebspilicht.

§ 50.
Betriebspflicht; Verzicht aul Ullenllichkeilsrecht.

(1). Die Rechtsträger. öffentlicher Krankenanstalten
sind verpflichtet,. den Betrieb der Krankenanstalt
ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten.

(2) Der Verzicht auf das Ollentlichkeitsrecht und
bei Krankenanstalten, die der Wirtschafts aufsicht
unterliegen, auch die freiwillige Betriebsunterbre-
chung oder die Auflassung bedürfen der Gel1elllni~
gung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu
verweigern, wenn die beabsichtigte Maßnahme die
Sicherstellung der öffentlichen Krankenanstalts-
pflege gefährden würde, Die Landesregierung hat
in dem Falle, daß die Krankenanstalt Zuschüsse des
Bundes erhalt.en hat, das Bundesministerium für sOw
ziale Verwaltung von der Sachlage in Kenntnis zu
setzen.

ift=="-
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B e S 0 n der e Vor s ehr i f t e n für ö i f e n t-
liehe Kra-nkenanstalten für Geistes-

"k r an k h e i tell.

§ 51.
Sonderbestirnrnungen,

(1) Offentliche Krankenanstalten für Geisteskrank-
heiten sind zur Aufnahme von Geis'teskrankeu,
Geistesschwachen und Suchtkranken bestimmt.

(2) Zweck der Aufnahme in eine öffentliche Kran-
kenanstalt für Geisteskrankheiten ist: .

a) die Behandlung zur Heilung oder Besserung der
Kr ankhei t oder

b) die erforderliche Pflege, sofern eine solche außer-
halb der Kr~nkenanstalt nkb.t gewährleistet ist
oder

c) die Beaufsichtigung und Absonderung. wenn der
Kranke seine oder die Sicherheit anderer Per-
sonen gefährdet.

(3) In den Fällen des Abs, 2 Et. bund c können
auch unheilbare Kranke in einer öffentlichen Kran-
kenanstalt tür· Geisteskrankheiten üntergebracht
werden.

(4) Für- den Betrieb öffentlicher Krankenanstalten
für Geisteskrankheiten gelten im übrigen die Be-
stimmungen der Hauptstücke A, Bund E zur Gänze
und vom Hauptstück C die §§ 17 bis 28, 30 bis 39,
42 und 44 bis 50,

(5) Bei Unterbringung eines Erkrankten, dem oder
für den ein Anspruch auf Anstaltspflege zusteht
(§ 144 ASVG,), in einer öffentlichen Heil- und Pllege-
anstalt für Nerven- und Geisteskrankheiten hat der
Versicherungsträger die ~osten der Anstaltspflege
his zur vorgesehenen Höchstdauer (§§ 146, 147
ASVG,) in der Höhe der halben Pl1egegebühren der
allgemeinen Gebührenklasse zu tragen, und zwar
gleichgültig, ob die Unterbringung im Interesse der
Erkrankten oder aus sicherheitspolizeilichen Grün-
den erfolgt.

HAUPTSTUCK D,

Be:s tim m u n gen für pr i v a t e Kr a n k e n-
anstalten.

Allgemeine Vorschriften.

§ 52,
Begriffsbestimmungen.

lt) Private Krankenanstalten sind Krankenanstal-
ten, die das Offentlichkeitsrecht nicht besitzen. Sie
können auch von physischen Personen erridltet und
betrieben werden. .

(2) Die Rechte und Pflichten, die ·sich aus der Aui-
nahme in eine private Krankenanstalt ergeben, sind,
soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt,
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts ·zu
beurteilen.

§ 53,
Anwendung anderer Bestimmungen.

(1) Für die Errichtung und den Betrieb privater
Krankenanstalten gelten die Bestimmungen der
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1
I.

Hauptstücke A und B zur Gänze. Hauptslück C gilt
wie folgt:
a) Die Anlage eines Arzneimittelvorrates kann von

der Landesregierung gestattet werden.
b) Leichenöffnungen (§ 30) dürfen nur mit Zustim-

mung der nächsten Angehörigen des Verstor-
benen und nur dann, wenn ein geeigneter Raum
vorhanden ist, vorgenommen werden. Uber jede
Leichenöffnung ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen.

cl Ferner gellen die Bestimmungen der §§ 19, 23,
28, 32 bis 34 sowie § 36 Abs. 1 zweiter und driller
Satz; § 39 Abs. 2 gilt nur für gemeinnützige pri-
vate Krankenanstillten.

Hauptstück. E gilt soweit, wie sich seine Bestim-
mungen nicht ausdrücklich auf öffentliche Kranken-
anstalten beschränken.

(2) Private Krankenanstalten, die der Wirtschafts-
aufsicht nicht unterlieuen, haben eine freiwillige Be-
triebsunterbrechung oder ihre Auflassung einen
Monat vorher der Landesregierung anzuzeigen.

§ 54.
Fortbetriebsrechte.

(1) Geht ~ine von einer physischen Person betrie-
bene private Krankenanstalt. im Erbwege zur Gänze
auf die im Abs. 2 bezeichneten Personen über, kön-
nen diese die Krankenanstalt auf Grund der alten
Betriebsbewilligung nach Maßgabe der Abs. 2
und 3 weiter betreiben, wenn der Fortbetrieb binnen
einem Monat nach Einantwortung des Nachlasses
der Landesregierung angezeigt wurde.

(2) Für folgende Personen besteht das Fortbe-
triebsrecht auf die im nachstehenden genannte
Dauer:
a) für die Witwe auf die Dauer des Witwenstandesj
b) für minderjährige De-?zendenten des Erblassers,

bis der jüngste großjährig geworden ist;
cl für die Witwe und minderjährige Deszendenten

des Erblassers auf die Dauer des Witwenstandes
oder bis der jüngste Deszendent großjährig ge-
worden ist.

(3) Steht einer der Deszendenten in Berufsaus-
bildung, ist das Fortbetriebsrecht zur Vollendung
der Ausbildung, längstens aber bis zum vollendeten
32. Lebensjahr über Antrag von der Landesregierung
zu verlängern.

(4) Auf Rechnung des ruhenden Nachlasses kann
die Krankenanstalt auf Grund der alten Betriebs-
bewilligung zwei Jahre lang fortbetrieben werden.
Die Landesregierung kann darüber hinaus einen
Fortbetrieb für Rechnung des ruhenden Nachlasses
bewilligen, wenn die nach. § 810 ABGB. mit der Ver-
waltunq der Verlassenschaft.betraute Person zu dem
im Abs. 2 und 3 aufgezählten Personenkreis gehört.

§ 55.
Beziehungen der Krankenversicherungsträger zu

den Rechtsträgern privater Krankenanstalten.

(1) Die Beziehungen der Krankenversicherungs-
träger zu den Rechtsträgern nicht öffentlicher (pri-
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vater) Krankenanstalten sind durch privatrechtliche
Verträge zu regeln, die zu ihrer Rechtsgültigkeit der
schriftlichen Form bedürfen.

(2) Die mit den Rechtsträgern privater gemein-
nütziger Krankenanstalt.en zu vereinbarenden
Pflegegebührenersätze dürfen nicht niedriger sein
als diejenigen, die vom gleichen Versic:herungs-
träger an den Rechtsträger der nächstgelegenen
öffentlichen Krankenanstalt mit gleichartigen oder
annähernd gleichwertigen Einrichtungen geleistet
werden.

(3) Im übrigen gaa1ten die Bestimmungen des § 42
sinngemäß auch für die Beziehungen der Kranken-
versicherungsträger zu den Rechtsträgern der pri-
vaten KrankeDcm:stalteu.

§ 56.
Besondere Vorsdiriften für private Kranken-

anstalten für Geisteskrankheiten.

Für die Führung privater Krankenanstalten für
Geisteskrankheiten gelten die Bestimmungen der
§§ 51 bis 54 sinngemäß,

HAUPTSTUCK E.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 57.
Mitwirkung bei der sanitären Aufsicht des Bundes.

Die 'Landesregierung hat alle au{ Grund dieses
Gesetzes erteilten Bewilligungen und die Genehmi-
gungen sowie deren Zurücknahme, ferner die Be-
stellung oder Abberufung leitender Ärzte dem
Landeshauptmann unv,erzüglich bekanntzugeben.

§ 58.
Strafen.

(1) . Wer eine Krankenanstalt entgegen den Be-
stimmungen dieses Gesetzes errichtet oder betreibt,
begeht eine VerwaltuI1gsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu dreitausend Schilling, im
Wiederholungsfalle oder im Falle besonders er-
schwerender Umstände mit einer Geldstrafe bis zu
dreißigtausend Schilling zu bestrafen. In diesem
Falle kann neben oder anstatt der Geldstrafe eine
Arreststrafe bis zu einem Monat verhängt werden.

(2) Alle sonstigen Ubertretungen dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Ver-
fügungen sowie gröbliche Verstöße gegen eine An-
staltsordnung sind mit einer Geldstrafe bis zu
drei taus EmdSchilling zu bestrafen.

§ 59.
Zwangsmittel.

Unbeschadel der Strafbestimmungen des § 58 und
der 'Bestimmungen des VerwaltungsvoUstreckungs~
gesetzes 1950 kann die Landesregierung zur Her-
stellung oder Aufrechterhaltung eines diesem Gesetz
entsprechenden Zustandes unter den Vorausset-
zungen der §§ 60 bis 62 folgende Zwangsmittel an-
wenden:
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a) die Zurücknahme äer Betriebsbewilligung (§ 60).
b) die Entziehung des Offentlichkeitsrechts (§ 61),
c) die Sperre der Krankenanstalt (§ 62),

§ 60,
Zurücknahme der Betriebsbewllligung.

(1) Die Betriebsbewilligung einer Krankenanstalt
ist von der Landesregierung zurückzunehmen, wenn
a) eine für die Erteilung der Bewilligung zum Be- .

triebe vorgeschriebene Voraussetzung wegge-
fallen ist oder ein ursprünglich bestandener und
noch fortdauernder Mangel, der die Verweige~
rung der Bewilligung gerechtfertigt hätte. nach-
träglich hervorkommt;

b) entgegen den Vorschriften dieses Gesetzes der
Betrieb der Krankenanstalt unterbrochen oder
die Krankenanstalt aufgelassen worden ist.

(2) Die Landesregierung kann die Betriebsbewilli-
gung zurücknehmen, wenn sonstige schwerwiegende
Mängel, die nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
die Verweigerung einer Betriebsbewilligung recht~
fertigen würden, trotz A~fforderung innerhalb einer
festgesetzten Frist nicht behoben werden.

(3) Die Landesregierung kann vor Maßnahmen im
"'Sinne des Abs. 1 dem Träger der Krankenanstalt
eine Frist bis zu sechs Monaten zur Behebung der
Mängel. einräumen.

§ 61.
Entziehung 'des Offentlichkeltsrechts.

(1) Das Offentlichkeitsrecht ist zu entziehen, wenn
eine für die Verleihung des Offentlichkeitsrechts
vorgeschriebene V6raussetzung weggefallen ist
oder ein ursprünglich bestandener und -noch fort-
dauernder Mangel,.,.,der die Verweigerung der Ver-
leihung des Offentlichkeitsrechts gerechtfertigt
hätte, nachträglich hervorgekommen ist.

(2) Wird die einer öffentlichen Krankenanstalt er~
teilte Bewilligung zum Betriebe zurückgenommen
(§ 4). so verliert ~ie gleichzeitig das Olfentlichkeits·,
recht:

§ 62,
Sperre.

(1) Die Sperre einer Krankenanstalt ist von der
Landesregierung anzuordnen, wenn die Kranken~
anstalt entweder
a) ohne die in den §§ 3 oder 4 vorgeschriebene Er·

richtungs- bezw. Betriebsbewilligung betrieben
wird oder wenn

b) Voraussetzungen des ~rrichtungs~ oder Betriebs-
bewilligungsbescheides nicht erfüllt sind und aus
diesem Grunde ein gesidlerter Betrieb der Kran-
kenanstalt nicht gewährleistet ist.

(,) Der Anordnung der Sperre nach Ab., 1 lit. b hat
ihre Androhung unter Festsetzung einer angemes·
senen Frist zur Behebung der gerügten Mängel vor-
anzugehen.

§ 63,
Freiheit von ·Verwaltungsabgaben.

Die Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten
sind hinsichtlich aller im Rahmen dieses· Gesetzes

I

< ... .,;.
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vorkommenden Tatbestände, die Landesorgane be-
rechtigen, eine Verwaltungsabgabe einzuheben, von
deren En.trichtung befreit.

§ 64.
Ubergangsbestimmungen.

(1) Berechtigungen zum Betriebe öffentlicher KrauR
kenanstalten sowie BewilÜgungen und Genehmi-
gungen, die den Rechtsträgern von .Krankenanstal-
tell. auf Grugd bisher geltender Vorschriften ver-
liehen und erteilt worden sind, bleiben soweit auf~
recht. als ihre Ausübung im Rahmen dieses Gesetzes
möglich ist. Eine Änderung oder Aufhebung einer
solcherart aufrechterhaltenen Berechtigung hat nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes .zu erfolgen.

(2) Sind private Krankenanstalten bisher auf
Grund ihrer Satzung gemeinnützig betrieben worden
und erfüllen sie die Voraussetzungen des § 19
Abs. 1 lit. abis f, sind sie auch weiterhin als gemein-
nützige Krankenanstalten im Sinne des § 19 zu be-
trachten.

(::) Die Beitrage zu den Betriebsabgängen der öf-
fentlichen Krankenanstalten für das Jahr 1958 sind
abweichend von den Bestimmungen des § 49 in der
Weise zu leisten, daß als Grundlage für die Fest-
stellung der Betriebsabgänge (§ 49 Abs. 1) zunächst
die Rechnungsabschlüsse für das Jahr 1956 heran-
zuziehen sind. Die Ab~eichungen der Rechnungsab-
schlüsse für ·das Jahr 1958 von denen für das Jahr
1956 sind in sinngemäßer Anwendung des § 49
Abs. 2 zu berücksichtigen. Bezüglich des Redlnungs-
abschlusses für das Jahr 1956 gilt § 14 sinngemäß.

§ 65.
SchlußbestiInmungen.

(t) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung -vom 1. Jänner
1958 in Kraft. .

(2) Mit dem Inkraftreten dieses Gesetzes werden
alle das Krankenanstaltenwesen im Lande Ober-
österreich regelnden landesgesetzlichen Vorschriften
aufgehoben, und- zwC!-rinsbesondere
a) das Krankenanstaltengesetz vom 15. Juli 1920,

StGBl. Nr. 327. in der Fassung des -Bundesge-
setzes vom 3. Febrnar 1923, BGBL Nr. 72, und des
Gesetzes vom 26. September 1928, LGB!. Nr. 61.
betreffend Heil- und Ptlegeanstalten sowie Ge-
bär- und Irrenanstalten;

b) das Kr.ankenanstalten~Leistungsgesetz vom
21. März 1957, LGB!. Nr. 29.

(3) Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes wer~
den die Bestimmungen des Allgemeinen Sozialver~
sicherungsgesetzes - ASVG. nicht berührt.
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